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der Gemeinde
Struppen
und der Ortsteile
Ebenheit,
Naundorf,
Strand,
Struppen-Siedlung,
Thürmsdorf
und Weißig

Stadt Königstein 
- Bürgermeister - 
im Auftrag der Gemeinde Struppen
Goethestr. 7
01824 Königstein

Öffentliche Bekanntmachung  
der Wahl zum Gemeinderat und zu den Ortschaftsräten  

am 25. Mai 2014
1. Zu wählen sind

Bezeichnung Wahlgebiet Anzahl Höchstzahl der Bewerber Mindestzahl
   je Wahlvorschlag Unterstützungs-
    unterschriften

Gemeinderat Struppen Gemeindegebiet Struppen 14 21 40

Ortschaftsrat Thürmsdorf Ortschaft Thürmsdorf 5 8 10

Ortschaftsrat Ortschaft
Struppen-Siedlung Struppen-Siedlung 5 8 10

Hinweis gemäß § 1 Abs. 4 Satz 2 KomWO:
Die vorgenannten Wahlen werden gemäß § 57 Abs. 2 KomWG organisatorisch mit der Wahl zum Europäischen Parlament und der 
Wahl zum Kreistag des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge verbunden.

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Parteien und Wählervereinigungen werden hiermit aufgefordert, Wahlvorschläge für diese Wahlen einzureichen. Wahlvorschläge 
können frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung und müssen spätestens am 20. März 2014 bis 18:00 Uhr, beim Vorsitzen-
den des gemeinsamen Gemeindewahlausschusses, c/o Stadtverwaltung Königstein; Zi. 20/21; Goethestr. 7; 01824 Königstein, zu 
den allgemeinen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Königstein, (am 20. März 2014 jedoch bis 18:00 Uhr) oder als Postsendung 
eingereicht werden.

Wahlvorschläge können von Parteien und Wählervereinigungen eingereicht werden. Jede Partei und jede Wählervereinigung kann 
für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag einreichen.
3. Inhalt und Form der Wahlvorschläge

Die Wahlvorschläge sind unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften aufzustellen. Insbesondere müssen diese den Bestim-
mungen über Inhalt und Form der Wahlvorschläge in § 6a Kommunalwahlgesetz (SächsKomWG) und § 16 Kommunalwahlordnung 
(SächsKomWO) entsprechen; die im § 16 Abs. 3 SächsKomWO genannten Unterlagen sind den Wahlvorschlägen beizufügen.

Wählbar sind Bürger der Gemeinde/Ortschaft, sofern sie nicht nach § 31 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. Nicht wählbar ist ferner, wer als Staatsangehöriger eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union nach dem Recht dieses Mitgliedstaates infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer straf-
rechtlichen Entscheidung die Wählbarkeit verloren hat.
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Bürger der Gemeinde/Ortschaft ist jeder Deutsche im Sinne 
des Artikels 116 des Grundgesetzes und jeder Staatsange-
hörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Uni-
on, der das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindes-
tens drei Monaten in der Gemeinde/Ortschaft wohnt.

Ein sich bewerbender ausländischer EU-Bürger hat bis zum 
Ende der Einreichungsfrist gegenüber dem Vorsitzenden des 
Gemeindewahlausschusses an Eides statt zu versichern, 
dass er im Herkunftsland die Wählbarkeit nicht verloren hat. 
Sofern er nach § 17 des Sächsischen Meldegesetzes von 
der Meldepflicht befreit ist, hat er ferner an Eides statt zu 
versichern, seit wann er in der Gemeinde eine Wohnung, bei 
mehreren Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland 
seine Hauptwohnung hat; bei mehreren Wohnungen in der 
Bundesrepublik Deutschland sind deren Adressen anzuge-
ben.

Vordrucke für Wahlvorschläge, für Niederschriften über 
Bewerberaufstellungen und Zustimmungserklärungen der 
Wahlbewerber können bei der Stadtverwaltung Königstein, 
Goethestr. 7, 01824 Königstein, Zimmer 20/21 während der 
allgemeinen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung oder per 
Post und E-Mail (hauptamt@stadt-koenigstein.de) angefor-
dert werden.

4. Hinweise auf Unterstützungsunterschriften (§ 6b 
SächsKomWG, § 17 SächsKomWO)

Jeder Wahlvorschlag muss von entsprechend der unter 1. 
angegebenen Mindestzahl zum Zeitpunkt der Unterzeich-
nung des Wahlvorschlages Wahlberechtigten des Wahlge-
bietes, die keine Bewerber des Wahlvorschlages sind, unter-
stützt werden (Unterstützungsunterschriften). 

Der Wahlvorschlag einer Partei, die im Sächsischen Land-
tag auf Grund eigenen Wahlvorschlages vertreten ist, oder 
seit der letzten regelmäßigen Wahl im Gemeinderat vertre-
ten war, bedarf keiner Unterstützungsunterschriften. Dies 
gilt entsprechend für den Wahlvorschlag einer Wählerverei-
nigung, wenn er von der Mehrheit der für die Wählervereini-
gung Gewählten, die dem Gemeinderat zum Zeitpunkt der 
Einreichung angehören, unterschrieben ist.

Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer Parteien oder Wäh-
lervereinigungen bedürfen dann der Unterstützungsunter-
schriften, wenn dies für mindestens einen Wahlvorschlags-
träger erforderlich ist.

Bei der Einreichung der Wahlvorschläge zur Wahl der Ort-
schaftsräte ist wie vorstehend zu verfahren. Dabei kommt 
es auf die Vertretung der Partei oder Wählervereinigung im 
Stadtrat oder Ortschaftsrat an.

Die Unterstützungsunterschriften können nach Einreichung 
des Wahlvorschlages und Anlegung eines Unterstützungs-
verzeichnisses durch den Vorsitzenden des gemeinsamen 
Gemeindewahlausschusses bei der Gemeindeverwaltung 
Struppen, Hauptstr. 48, 01796 Struppen, während der üb-
lichen Öffnungszeiten, am 20. März 2014 jedoch bis 18:00 
Uhr, geleistet werden.

Die Unterstützungsunterschrift muss vom Wahlberechtigten 
auf einem Unterschriftsblatt nach dem Muster der Anlage 
21 zur Kommunalwahlordnung für den Freistaat Sachsen 
geleistet werden, welches er in der Gemeindeverwaltung 
erhält. Neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname 
und Anschrift (Hauptwohnung) durch den Unterzeichner ein-
zutragen, auf Verlangen hat er sich über seine Person aus-
zuweisen. 

Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder ihres körperli-
chen Zustandes wegen die Unterzeichnung durch Erklärung 
vor einem Beauftragten der Verwaltung ersetzen wollen, ha-
ben dies beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschus-
ses spätestens bis 13. März 2014 schriftlich zu beantragen; 
dabei sind die Hinderungsgründe glaubhaft zu machen. In 
begründeten Fällen sucht der Beauftragte den Wahlberech-
tigten in seiner Wohnung oder an einem von ihm benannten 
Aufenthaltsort, der innerhalb des Wahlgebietes liegen muss, 
zur Entgegennahme der Unterstützungsunterschrift auf.

Königstein, 03.02.2014

Frieder Haase
Bürgermeister

Mitteilungen der Gemeindeverwaltung und 

der Verwaltungsgemeinschaft Königstein

Informationen aus der Verwaltung
Gemeinde Struppen
Hauptstraße 48, 01796 Struppen
Tel. 035020 70418, Fax 035020 70154, 
E-Mail: gemeinde@struppen.de 
www.struppen.de
Tel. Bauhof: 0157 86253643

Öffnungszeiten Gemeinde Struppen
Bürgerbüro:
Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeit Bürgermeister: Dienstag 13:00 bis 18:00 Uhr 
nach Vereinbarung!

Kommunale Wohnungsverwaltung, EMV Dresden, Sprech-
zeit im Gemeindeamt Struppen jeweils dienstags von 15:30 
bis 17:30 Uhr

Sprechstunde Friedensrichterin
Die nächste Sprechstunde der Friedensrichterin der Ver-
waltungsgemeinschaft Königstein, Frau Rekusch, findet am 
Donnerstag, dem 06.03.2014 nach vorheriger telefonischer 
Voranmeldung unter 0172 1023120 statt.
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Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Sondersitzung  
des Gemeinderates Struppen

Am Dienstag, dem 4. März 2014, 18:30 Uhr findet im Ratssaal 
der Gemeindeverwaltung Struppen, Hauptstraße 48, 01796 
Struppen eine Sitzung des Gemeinderates Struppen statt. Die 
Tagesordnung wird, unter Beachtung der gemeindlichen Be-
kanntmachungssatzung eine Woche vorher an der Verkündi-
gungstafel vor der Gemeindeverwaltung Struppen, Hauptstraße 
48, 01796 Struppen ausgehangen.

Dr. Schuhmann, Bürgermeister 

Ortschaftsratssitzung Thürmsdorf
Die öffentliche Ortschaftsratssitzung Thürmsdorf findet am Mitt-
woch, dem 5. März 2014, 18:30 Uhr bei Joachim Gerstemann, 
Bärensteinstraße 5 statt. 

J. Gerstemann, Ortsvorsteher

Ortschaftsratssitzung Struppen Siedlung
Am Donnerstag, dem 6. März 2014, 19:00 Uhr findet im Ge-
meinderaum, Hohe Straße 53 eine Sitzung des Ortschaftsrates 
Struppen Siedlung statt. 

B. Verdang, Ortsvorsteherin

Öffentliche Sitzung  
des Gemeinderates Struppen

Am Dienstag, dem 18. März 2014, 19:00 Uhr findet im Rats-
saal der Gemeindeverwaltung Struppen, Hauptstraße 48, 01796 
Struppen eine Sitzung des Gemeinderates Struppen statt. Die 
Tagesordnung wird, unter Beachtung der gemeindlichen Be-
kanntmachungssatzung eine Woche vorher an der Verkündi-
gungstafel vor der Gemeindeverwaltung Struppen, Hauptstraße 
48, 01796 Struppen ausgehangen.

Dr. Schuhmann, Bürgermeister

Bekanntmachung der Beschlüsse der  
öffentlichen Ratssitzung am 18.02.2014

Beschluss Nr. 13-02/14 18.02.2014

Beschluss der Aufhebungssatzung zur Satzung über die 
Abwälzung der Abwasserabgabe bei Kleineinleitungen der 
Gemeinde Struppen (Abwälzungssatzung)

Der Gemeinderat der Gemeinde Struppen beschließt die als 
Anlage beigefügte Aufhebungssatzung zur Satzung über die 
Abwälzung der Abwasserabgabe bei Kleineinleitungen der Ge-
meinde Struppen (Abwälzungssatzung).

Aufhebungssatzung 

zur Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe  
bei Kleineinleitungen der Gemeinde Struppen 

(Abwälzungsatzung)

Auf Grund von § 63 Absatz 2 des Sächsischen Wassergesetzes 
(SächsWG) und der §§ 4, 14 und 124 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in Verbindung mit den §§ 
2, 9, 17 und 33 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(SächsKAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Struppen am 
18.02.2014 folgende Aufhebungssatzung zur Satzung über die 
Abwälzung der Abwasserabgabe bei Kleineinleitungen der Ge-
meinde Struppen beschlossen:

Notrufnummern
Ortsteil Versorger Telefonnummer
Ebenheit Abwasser 017 02786755
Struppen
Struppen Siedlung

alle Ortsteile Wasser  0351 50178882

Naundorf Abwasser 035027 62348/
  017 15025266
Thürmsdorf, Weißig Abwasser 035021 60046
und Strand  017 02786755

alle Ortsteile Gas 0351 50178880

alle Ortsteile Strom 0351 50178881

Entsorgung der Grubeninhalte und des Klärschlammes aus 
dezentralen Abwasseranlagen sind grundsätzlich bei der 
WASS GmbH (Herr Läsker, Telefon 03596 581837) anzumel-
den.

Kostenlose Beratung in allen Angelegenheiten 
der Deutschen Rentenversicherung

Am Dienstag, dem 04.03.2014 von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr fin-
det im Sitzungssaal der Stadtverwaltung Königstein die nächste 
Beratung durch die Versichertenberater der Deutschen Renten-
versicherung Jeanine und Lothar Bochat statt.
Es ist bitte unbedingt telefonisch ein Termin unter der Ruf-
nummer 0177 4000842 oder per E-Mail (versichertenberater@
bochat.eu) zu vereinbaren. Hier sind auch Termine in Krippen am 
Wochenende denkbar. 
Zur Beantragung einer Rentenauskunft und zum Ausfüllen von 
Anträgen (Kontenklärung, Erwerbsminderungs-, Alters- sowie 
Witwen/er- und Waisenrenten) sind alle nötigen Unterlagen 
(SV-Ausweise, Geburtsurkunden der Kinder, Pass oder Per-
sonalausweis, Schulzeugnisse ab dem 17. Geburtstag, Studi-
ennachweise, Lehrbriefe, Facharbeiterzeugnisse, Schwerbe-
hindertenausweis, Bescheide der Agentur für Arbeit oder der 
ARGE, Persönliche Identifikations-Nr., IBAN und BIC vom Giro-
konto) im Original vorzulegen. Beglaubigungen können vor Ort 
vorgenommen werden. Aufwendige Fahrten nach Pirna werden 
somit entbehrlich.

Wahlhelfer gesucht
Für die Wahlen am 25.05.2014 (Europa- und Kommunalwahlen)  
und am 31.08.2014 (Landtagswahlen) werden engagierte und 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht. 
Die Wahlvorstände sind am Wahltag für den ordnungsgemäßen 
Ablauf der Wahl im Wahllokal verantwortlich. Nach der Schlie-
ßung des Wahllokals ermitteln sie das Wahlergebnis im Wahl-
bezirk. 
Spezielle Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Die Mitglieder 
der Wahlvorstände werden vorab geschult. Außerdem werden 
die Wahlvorstände so besetzt, dass sich in jedem Wahlvor-
stand erfahrene Personen befinden. Es ist weiter vorgesehen, 
die Besetzung der Wahlvorstände so vorzunehmen, dass sich 
die Dauer der zeitlichen Inanspruchnahme durch die Einteilung 
von Schichtdiensten oder Gewährleistung von Pausenzeiten 
nicht auf den gesamten Zeitraum der Abstimmungshandlung 
erstreckt. Absprachen dazu werden am Abstimmungstag von 
Beginn der Abstimmungszeit getroffen.
Für den Einsatz als Wahlhelfer/in wird eine Entschädigung in 
Höhe von 25,00 EUR gezahlt.
Wenn Sie Interesse an der Übernahme der Tätigkeit als Wahlhel-
fer haben, melden Sie sich bitte telefonisch unter Tel.: 035020 
70418 oder gemeinde@struppen.de
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Artikel 1

Die Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe bei Klein-
einleitungen der Gemeinde Struppen (Abwälzungssatzung) vom 
12.12.2006 einschließlich aller Änderungen wird aufgehoben.

Artikel 2

Die Aufhebungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft.

ausgefertigt:

Struppen, den 18.02.2014

Dr. Schuhmann
Bürgermeister

Rechtsbehelf:
Hinweise nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen:

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die un-
ter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist.
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.

3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat.

4.  vor Ablauf eines Jahres nach Veröffentlichung der Satzung
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-

genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach dem Satz 3, Ziffer 3 oder 4 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 
1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Beschluss Nr. 14-02/14 18.02.2014

Beschluss der Aufhebungssatzung zur Abwassersatzung 
der Gemeinde Struppen 

Der Gemeinderat der Gemeinde Struppen beschließt die als An-
lage beigefügte Aufhebungssatzung zur Abwassersatzung der 
Gemeinde Struppen.

Aufhebungssatzung 

zur Satzung über die öffentliche  
Abwasserbeseitigung (AbwS) 

der Gemeinde Struppen

Auf Grund von § 63 Absatz 2 des Sächsischen Wassergesetzes 
(SächsWG) und der §§ 4, 14 und 124 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in Verbindung mit den §§ 2, 9, 
17 und 33 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (Sächs-
KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Struppen am 18.02.2014 
folgende Aufhebungssatzung zur Satzung über die öffentliche Ab-
wasserbeseitigung der Gemeinde Struppen beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Ge-
meinde Struppen vom 06.02.2007 einschließlich aller Änderun-
gen wird aufgehoben.

Artikel 2

Die Aufhebungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft.

ausgefertigt:

Struppen, den 18.02.2014

Dr. Schuhmann
Bürgermeister

Rechtsbehelf:
Hinweise nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen:

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die un-
ter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist.
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.

3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat.

4.  vor Ablauf eines Jahres nach Veröffentlichung der Satzung
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-

genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach dem Satz 3, Ziffer 3 oder 4 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 
1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Beschluss Nr. 15-02/14 18.02.2014

Beschluss der Aufhebungssatzung zur Satzung über die Ent-
sorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben (Klein-
kläranlagenentsorgungssatzung) der Gemeinde  Struppen

Der Gemeinderat der Gemeinde Struppen beschließt die als An-
lage beigefügte Aufhebungssatzung zur Satzung über die Ent-
sorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben (Klein-
kläranlagenentsorgungssatzung) der Gemeinde Struppen.

Aufhebungssatzung 

zur Satzung über die Entsorgung von  
Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben  

(Kleinkläranlagenentsorgungssatzung)  
der Gemeinde Struppen

Auf Grund von § 63 Absatz 2 des Sächsischen Wassergesetzes 
(SächsWG) und der §§ 4, 14 und 124 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in Verbindung mit den §§ 2, 9, 
17 und 33 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (Sächs-
KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Struppen am 18.02.2014 
folgende Aufhebungssatzung zur Satzung über die Entsorgung von 
Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben (Kleinkläranlagenent-
sorgungssatzung) der Gemeinde Struppen beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und ab-
flusslosen Gruben (Kleinkläranlagenentsorgungssatzung) der 
Gemeinde Struppen vom 12.12.2006 einschließlich aller Ände-
rungen wird aufgehoben.
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Artikel 2

Die Aufhebungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft.

ausgefertigt:
Struppen, den 18.02.2014

Dr. Schuhmann
Bürgermeister

Rechtsbehelf:
Hinweise nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen:

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die un-
ter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist.
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.

3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat.

4.  vor Ablauf eines Jahres nach Veröffentlichung der Satzung
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-

genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach dem Satz 3, Ziffer 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bekanntmachung gemäß § 80  
Sächsisches Polizeigesetz

in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. August 
1999 (SächsGVBI. S. 466), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 27. Januar 2012 (SächsGVBI. S. 130) in 
Verbindung mit § 2 der Verordnung des Sächsischen 

Staatsministeriums des Innern über die  
Wahrnehmung polizeilicher Vollzugsaufgaben durch 

gemeindliche Vollzugsbedienstete vom 19. September 
1991 (SächsGVBI. S. 355), geändert durch Verordnung 

vom 23. August 2001 (SächsGVBI. S. 577)

Hiermit werden gemäß der Regelungen des Sächsischen Po-
lizeigesetzes und der Verordnung des Sächsischen Staats-
ministeriums des Innern über die Wahrnehmung polizeilicher 
Vollzugsaufgaben durch gemeindliche Vollzugsbedienstete die 
Aufgaben bekannt gemacht, welche dem gemeindlichen Voll-
zugsdienst übertragen worden sind:
•  Überwachung des ruhenden Verkehrs
•  Vollzug von Satzungen, Orts- und Kreispolizeiverordnungen
•  Schutz öffentlicher Grünanlagen, Erholungseinrichtungen, 

Kinderspielplätze und anderer dem öffentlichen Nutzen die-
nender Anlagen und Einrichtungen gegen Beschädigung, 
Verunreinigung und mißbräuchliche Benutzung

•  Vollzug der Vorschriften über das Reisegewerbe und das 
Marktwesen

•  Vollzug der Vorschriften über die Sperrzeit und den Ladenschluß
•  Vollzug der Vorschriften über Sondernutzungen an öffentli-

chen Straßen

Königstein, 03.02.2014

Frieder Haase 
Bürgermeister

Einladung 
zur 71. Verbandsversammlung 
des Abwasserzweckverbandes  

Wehlen-Naundorf
Am
Donnerstag, 6. März 2014 - 18.00 Uhr
findet die 71. öffentliche Verbandsversammlung des Abwasser-
zweckverbandes Wehlen-Naundorf in der Grundschule Stadt 
Wehlen, Lohmener Straße 3 mit folgender Tagesordnung statt:
*  Beschlusskontrolle und Protokollbestätigung
*  Fragemöglichkeit
*  Beratung und Beschluss zur Erweiterung des bestehenden 

Prüfauftrages - Wirtschaftsprüfung - um den Jahresab-
schluss 2013

*  Beratung und Beschluss zur Bestätigung der Liste der 
Grundstücke im Bereich der Einrichtung 2, die mittel- bzw. 
langfristig an die öffentliche Abwasseranlage nicht ange-
schlossen werden 

*  Beratung und Beschluss zur Änderung der Verbandssatzung
*  Beratung und Beschluss zu Einwendungen gegen den Ent-

wurf der Haushaltssatzung 2014 
*  Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung 2014 mit 

Wirtschaftsplan
*  Informationen, Fragen, Anregungen

Dr. Schuhmann, Verbandsvorsitzender

Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung

(Abwassersatzung - AbwS) 
des Abwasserzweckverbandes Wehlen-Naundorf

Aufgrund von § 50 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) 
und der §§ 4, 14 und 124 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) und der § 47 Abs. 2 i. V. m. § 6 Abs. 1 
und § 5 Abs. 4 Sächsisches Gesetz über die kommunale Zusam-
menarbeit (SächsKomZG) in Verbindung mit den §§ 2, 9, 17 und 
33 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) 
hat die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes 
Wehlen-Naundorf am 27.01.2014 folgende Satzung beschlossen:

I. Teil - Allgemeines

§ 1 
Öffentliche Einrichtung

(1) Der Zweckverband betreibt die Beseitigung des in seinem 
Gebiet anfallenden Abwassers mit zwei öffentlichen Einrich-
tungen:
1. Einrichtung: Entsorgungsgebiet Wehlen und OT Naundorf 

der Gemeinde Struppen
2. Einrichtung: Entsorgungsgebiet Ortsteile Struppen-Ort, 

Struppen-Siedlung und Struppen-Ebenheit der 
Gemeinde Struppen

(2) Als angefallen gilt Abwasser, das
• über eine Grundstücksentwässerungsanlage in die öffentli-

chen Abwasseranlagen gelangt oder
• in abflusslosen Gruben oder Kleinkläranlagen gesammelt wird.
(3) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Ände-
rung der öffentlichen Abwasseranlagen besteht nicht.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

(1) Abwasser ist das durch Gebrauch in seinen Eigenschaften 
veränderte Wasser (Schmutzwasser), das aus dem Bereich von 
bebauten oder künstlich befestigten Flächen abfließende und 
gesammelte Wasser aus Niederschlägen (Niederschlagswasser) 
sowie das sonstige in Abwasseranlagen mit Schmutzwasser 
oder Niederschlagswasser fließende Wasser.
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(2) Öffentliche Abwasseranlagen haben den Zweck, das im 
Zweckverbandsgebiet angefallene Abwasser zu sammeln, den 
Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen. Öf-
fentliche Abwasseranlagen sind insbesondere die öffentlichen 
Kanäle, Regenrückhaltebecken, Regenüberlauf- und Regenklär-
becken, Abwasserpumpwerke und Klärwerke sowie offene und 
geschlossene Gräben, soweit sie der öffentlichen Abwasser-
beseitigung dienen. Zu den öffentlichen Abwasseranlagen ge-
hören auch die Grundstücksanschlüsse im Bereich der öffent-
lichen Verkehrs- und Grünflächen bis zur Grundstücksgrenze 
(Anschlusskanäle im Sinne von § 11).
(3) Private Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Anla-
gen, die der Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung und Ableitung 
des Abwassers bis zur öffentlichen Abwasseranlage dienen. 
Dazu gehören insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder 
im Fundamentbereich verlegt sind und das Abwasser dem An-
schlusskanal zuführen (Grundleitungen), Hebeanlagen, abfluss-
lose Gruben und Kleinkläranlagen.
(4) Grundstücke, die über eine Kleinkläranlage, für die eine lei-
tungsgebundene Anschlussmöglichkeit an ein zentrales Klär-
werk nicht besteht oder über eine abflusslose Grube, die entleert 
und abgefahren wird, entsorgt werden, gelten als dezentral ent-
sorgt. Für diese Anlagen gelten die Bestimmungen der Satzung 
über dezentrale Anlagen im Verbandsgebiet des AZV Wehlen-
Naundorf in der jeweils geltenden Fassung. Die nicht unter Satz 
1 fallenden, entsorgten Grundstücke gelten als zentral entsorgt.

§ 2a 
Verwaltungshelfer

Die Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH, Neustadt/
Sa., wird ermächtigt, im Namen des Zweckverbandes in kom-
munalabgabenrechtlichen Verwaltungsverfahren einschließ-
lich der Vollstreckung Verwaltungsakte gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 
Buchst. b SächsKAG in Verbindung mit § 118 Abgabenordnung 
zu erlassen.

II. Teil - Anschluss und Benutzung

§ 3 
Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss  

und zur Benutzung

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser an-
fällt, sind nach näherer Bestimmung dieser Satzung berechtigt 
und verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentlichen Abwas-
seranlagen anzuschließen, diese zu benutzen und das gesamte 
auf den Grundstücken anfallende Abwasser dem Zweckverband 
im Rahmen des § 50 Abs. 2 und 3 SächsWG zu überlassen, 
soweit der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung verpflichtet 
ist (Anschluss- und Benutzungszwang). Der Erbbauberechtigte 
oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung des Grundstücks Be-
rechtigte tritt an die Stelle des Eigentümers.
(2) Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Absatz 1 trifft 
auch die sonst zur Nutzung eines Grundstücks oder einer Woh-
nung berechtigten Personen.
(3) Grundstücke sind, wenn sie mit einer baulichen Anlage ver-
sehen sind, anzuschließen, sobald die für sie bestimmten öffent-
lichen Abwasseranlagen betriebsfertig hergestellt sind. Wird die 
öffentliche Abwasseranlage erst nach Errichtung einer baulichen 
Anlage hergestellt, so ist das Grundstück innerhalb von sechs 
Monaten nach der betriebsfertigen Herstellung anzuschließen.
(4) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der An-
schluss im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege, des 
Verkehrs oder aus anderen Gründen des öffentlichen Wohls ge-
boten ist.
(5) Abwasser, das auf Grundstücken anfällt, die nicht an die öf-
fentlichen Abwasseranlagen angeschlossen sind, hat der nach 
den Absätzen 1 und 2 Verpflichtete dem Zweckverband oder 
dem von ihm beauftragten Unternehmer zu überlassen (Benut-
zungszwang). Dies gilt nicht für Niederschlagswasser, soweit 
dieses auf andere Weise ordnungsgemäß beseitigt wird.

(6) Bei Grundstücken, die nach dem Abwasserbeseitigungskon-
zept des Zweckverbandes nicht oder noch nicht an einen öf-
fentlichen Abwasserkanal angeschlossen werden können, kann 
der Grundstückseigentümer oder der sonstige nach § 3 Abs. 
1 Verpflichtete den Anschluss seines Grundstücks verlangen, 
wenn er den für den Bau des öffentlichen Kanals entstehenden 
Aufwand übernimmt und auf Verlangen angemessene Sicher-
heit leistet. Einzelheiten, insbesondere die Frage, wer den Unter-
haltungs- und Erneuerungsaufwand trägt, werden durch einen 
öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt.

§ 4 
Anschlussstelle, vorläufiger Anschluss

(1) Wenn der Anschluss eines Grundstücks an die nächstliegen-
de öffentliche Abwasseranlage technisch unzweckmäßig oder 
die Ableitung des Abwassers über diesen Anschluss für die öf-
fentliche Abwasseranlage nachteilig wäre, kann der Zweckver-
band verlangen oder gestatten, dass das Grundstück an eine 
andere öffentliche Abwasseranlage angeschlossen wird.
(2) Ist die für ein Grundstück bestimmte öffentliche Abwasseran-
lage noch nicht erstellt, kann der Zweckverband den vorläufigen 
Anschluss an eine andere öffentliche Abwasseranlage gestatten 
oder verlangen.

§ 5 
Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang

Von der Verpflichtung zum Anschluss an die öffentliche Abwas-
serbeseitigung und von der Verpflichtung zur Benutzung deren 
Einrichtungen können die nach § 3 Abs. 1, 2 und 5 Verpflichte-
ten auf Antrag insoweit und solange befreit werden, als ihnen 
der Anschluss oder die Benutzung wegen ihres, die öffentlichen 
Belange überwiegenden, privaten Interesses an der eigenen Be-
seitigung des Abwassers nicht zugemutet werden kann und die 
Befreiung wasserwirtschaftlich unbedenklich ist.

§ 6 
Allgemeine Ausschlüsse

(1) Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind sämtliche 
Stoffe ausgeschlossen, die die Reinigungswirkung der Klär-
werke, den Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen, die 
Schlammbeseitigung oder die Schlammverwertung beeinträch-
tigen, das Material der öffentlichen Abwasseranlagen und/oder 
Transportfahrzeuge angreifen, ihren Betrieb, ihre Funktionsfä-
higkeit oder Unterhaltung behindern, erschweren oder gefähr-
den können, oder die den in öffentlichen Abwasseranlagen ar-
beitenden Personen oder dem Vorfluter schaden können. Dies 
gilt auch für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe.
(2) Insbesondere sind ausgeschlossen:
1. Stoffe - auch in zerkleinertem Zustand -, die zu Ablage-

rungen oder Verstopfungen in den öffentlichen Abwasser-
anlagen führen können (z.B. Kehricht, Schutt, Mist, Sand, 
Küchenabfälle, Asche, Zellstoffe, Textilien, Schlachtabfälle, 
Tierkörper, Panseninhalt, Schlempe, Trub, Trester und hefe-
haltige Rückstände, Schlamm, Haut- und Lederabfälle, Glas 
und Kunststoff);

2. feuergefährliche, explosive, giftige, fett- oder ölhaltige Stoffe 
(z.B. Benzin, Karbid, Phenole, Öle und dergl.), Säuren, Lau-
gen, Salze, Reste von Pflanzenschutzmitteln oder vergleich-
baren Chemikalien, Blut, mit Krankheitskeimen behaftete 
Stoffe und radioaktive Stoffe;

3. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltungen, Silosickersaft 
und Molke;

4. faulendes und sonst übelriechendes Abwasser (z.B. milch-
saure Konzentrate, Krautwasser);

5. Abwasser, das schädliche oder belästigende Gase oder 
Dämpfe verbreiten kann;

6. farbstoffhaltiges Abwasser, dessen Entfärbung im Klärwerk 
nicht gewährleistet ist;

7. Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht ent-
spricht;
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8. Abwasser, dessen chemische und physikalische Eigenschaf-
ten Werte aufweisen, die über den allgemeinen Richtwerten 
für die wichtigsten Beschaffenheitskriterien der Anlage I des 
Merkblatts DWA-M115 Teil 2 der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) in der je-
weils gültigen Fassung liegt.

(3) Der Zweckverband kann im Einzelfall weitergehende Anfor-
derungen stellen, wenn dies für den Betrieb der öffentlichen Ab-
wasseranlagen erforderlich ist.
(4) Der Zweckverband kann im Einzelfall Ausnahmen von den 
Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 zulassen, wenn öffentliche 
Belange nicht entgegenstehen, die Versagung der Ausnahme im 
Einzelfall eine unbillige Härte bedeuten würde und der Antrag-
steller evtl. entstehende Mehrkosten übernimmt.
(5) § 50 Abs. 3 SächsWG bleibt unberührt.

§ 7 
Einleitungsbeschränkungen

(1) Der Zweckverband kann im Einzelfall die Einleitung von Ab-
wasser von einer Vorbehandlung, Drosselung oder Speicherung 
abhängig machen, wenn seine Beschaffenheit oder Menge dies 
insbesondere im Hinblick auf den Betrieb der öffentlichen Ab-
wasseranlagen oder auf sonstige öffentliche Belange erfordert.
(2) Solange die öffentlichen Abwasseranlagen nicht bedarfsge-
recht ausgebaut sind, kann der Zweckverband mit Zustimmung 
der höheren Wasserbehörde Abwasser, das wegen seiner Art 
oder Menge in den vorhandenen Abwasseranlagen nicht abge-
leitet oder behandelt werden kann, von der Einleitung befristet 
ausschließen.
(3) Fäkalienhaltiges Abwasser darf in öffentliche Abwasseranla-
gen, die nicht an ein öffentliches Klärwerk angeschlossen sind, 
nur nach ausreichender Behandlung eingeleitet werden.
(4) Die Einleitung von Abwasser, das der Beseitigungspflicht 
nicht unterliegt und von sonstigem Wasser bedarf der schriftli-
chen Genehmigung des Zweckverbandes.

§ 8 
Eigenkontrolle

(1) Der Zweckverband kann verlangen, dass auf Kosten des 
Grundstückseigentümers oder des sonstigen nach § 3 Abs. 1 
und 2 Verpflichteten Vorrichtungen zur Messung und Regist-
rierung der Abflüsse und der Beschaffenheit der Abwässer zur 
Bestimmung der Schadstofffracht in die Grundstücksentwässe-
rungsanlage eingebaut oder an sonst geeigneter Stelle auf dem 
Grundstück angebracht, betrieben und in ordnungsgemäßem 
Zustand gehalten werden.
(2) Der Zweckverband kann in entsprechender Anwendung 
der Vorschriften der Eigenkontrollverordnung vom 07.10.1994, 
SächsGVBl. S. 1592, zuletzt geändert mit der Verordnung vom 
15.06.1999, SächsGVBl. S. 417 in der jeweils geltenden Fas-
sung auch verlangen, dass eine Person bestimmt wird, die für 
die Bedienung der Anlage und für die Führung des Betriebsta-
gebuches verantwortlich ist. Das Betriebstagebuch ist mindes-
tens drei Jahre lang, vom Datum der letzten Eintragung oder des 
letzten Beleges an gerechnet, aufzubewahren und dem Zweck-
verband auf Verlangen vorzulegen.

§ 9 
Abwasseruntersuchungen

(1) Der Zweckverband kann bei Bedarf Abwasseruntersuchun-
gen vornehmen. Er bestimmt, in welchen Abständen die Proben 
zu entnehmen sind, durch wen die Proben zu entnehmen sind 
und wer sie untersucht. Für das Zutrittsrecht gilt § 18 Abs. 2 
entsprechend.
(2) Die Kosten einer Abwasseruntersuchung trägt der Verpflich-
tete, wenn
1. die Ermittlungen ergeben, dass Vorschriften oder auferlegte 

Verpflichtungen nicht erfüllt worden sind
2. wegen besonderer Verhältnisse eine ständige Überwachung 

geboten ist.

(3) Wenn bei einer Untersuchung des Abwassers Mängel fest-
gestellt werden, hat der Grundstückseigentümer oder der sons-
tige nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete diese unverzüglich zu 
beseitigen.

§ 10 
Grundstücksbenutzung

Die Grundstückseigentümer und sonstige nach § 3 Abs. 1 Ver-
pflichtete sind im Rahmen der Vorschrift des § 95 SächsWG 
verpflichtet, für Zwecke der öffentlichen Abwasserbeseitigung 
das Verlegen von Kanälen einschließlich Zubehör zur Ab- und 
Fortleitung von Abwasser gegen Entschädigung zu dulden. Sie 
haben insbesondere den Anschluss anderer Grundstücke an die 
Anschlusskanäle zu ihren Grundstücken zu dulden.

III. Teil - Anschlusskanäle und 
Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 11 
Anschlusskanäle

(1) Anschlusskanäle (§ 2 Abs. 2 Satz 3) werden von dem Zweck-
verband hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt 
und beseitigt.
(2) Art, Zahl und Lage der Anschlusskanäle sowie deren Ände-
rung werden nach Anhörung des Grundstückseigentümers oder 
sonstiger nach § 3 Abs. 1 Verpflichteter und unter Wahrung ihrer 
berechtigten Interessen von dem Zweckverband bestimmt.
(3) Der Zweckverband stellt die für den erstmaligen Anschluss 
eines Grundstücks notwendigen Anschlusskanäle bereit. Jedes 
Grundstück erhält mindestens einen Anschlusskanal.
(4) In besonders begründeten Fällen (insbesondere bei Sammel-
garagen, Reihenhäusern, Grundstücksteilung nach Verlegung 
des Anschlusskanals) kann der Zweckverband den Anschluss 
mehrerer Grundstücke über einen gemeinsamen Anschlusska-
nal vorschreiben oder auf Antrag zulassen.
(5) Die Kosten der für den erstmaligen Anschluss eines Grund-
stücks notwendigen Anschlusskanäle (Absätze 3 und 4) sind 
durch den Abwasserbeitrag nach § 33 abgegolten.
(6) Werden Grundstücke im Trennsystem entwässert, gelten die 
Schmutzwasser- und Niederschlagswasseranschlusskanäle als 
ein Anschlusskanal im Sinne des Abs. 3 Satz 2.

§ 12 
Sonstige Anschlüsse, Aufwandsersatz

(1) Der Zweckverband kann auf Antrag des Grundstückseigen-
tümers oder sonstiger nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten weitere, 
sowie vorläufige oder vorübergehende Anschlusskanäle herstel-
len. Als weitere Anschlusskanäle gelten auch Anschlusskanäle 
für Grundstücke, die nach Entstehen der erstmaligen Beitrags-
pflicht (§ 34 Abs. 1, Nr. 1 bis 3) neu gebildet werden.
(2) Den tatsächlich entstandenen Aufwand für die Herstellung, 
Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 
in Absatz 1 genannten Anschlusskanäle trägt derjenige, der im 
Zeitpunkt der Herstellung des Anschlusskanals, im Übrigen der 
im Zeitpunkt der Beendigung der Maßnahme Grundstücksei-
gentümer oder sonstiger nach § 3 Abs. 1 Verpflichteter ist, so-
weit die Herstellung oder die Maßnahmen von ihm zu vertreten 
sind oder ihm dadurch Vorteile zuwachsen. Dies gilt auch für 
die an Anschlusskanälen im Sinne des Absatzes 1 erforderlichen 
Prüfschächte, sofern diese vom Zweckverband hergestellt wer-
den.
(3) Der Anspruch auf Ersatz des Aufwands entsteht mit der Her-
stellung des Anschlusskanals, im Übrigen mit der Beendigung 
der Maßnahme.

§ 13 
Genehmigungen

(1) Der schriftlichen Genehmigung des Zweckverbandes bedür-
fen:
1. die Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen, de-

ren Anschluss sowie deren Änderung;
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2. die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen sowie die 
Änderung der Benutzung.

Bei vorübergehenden oder vorläufigen Anschlüssen wird die 
Genehmigung widerruflich oder befristet ausgesprochen.
(2) Einem unmittelbaren Anschluss steht der mittelbare An-
schluss (z. B. über bestehende Grundstücksentwässerungsan-
lagen) gleich.
(3) Für die den Anträgen beizufügenden Unterlagen gelten die 
Vorschriften des Teiles 1 Abschnitt 1 der Verordnung des Säch-
sischen Staatsministeriums des Innern zur Durchführung der 
Sächsischen Bauordnung (SächsBO-DurchführVO) in der je-
weils geltenden Fassung sinngemäß. Die zur Anfertigung der 
Pläne erforderlichen Angaben (Höhenlage des Kanals, Lage der 
Anschlussstelle und Höhenfestpunkte) sind bei dem Zweckver-
band einzuholen.

§ 14 
Regeln der Technik für  

Grundstücksentwässerungsanlagen

Die privaten Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den 
gesetzlichen Vorschriften und den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik herzustellen und zu betreiben. Allgemein aner-
kannte Regeln der Technik sind insbesondere die technischen 
Bestimmungen für den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung 
von Abwasseranlagen.

§ 15 
Herstellung, Änderung und Unterhaltung  
der Grundstücksentwässerungsanlagen

(1) Die privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (§ 2 Abs. 3) 
sind vom Grundstückseigentümer oder dem sonstigen nach § 3 
Abs. 1 Verpflichteten auf seine Kosten herzustellen, zu unterhal-
ten und nach Bedarf gründlich zu reinigen.
(2) Der Zweckverband ist im technisch erforderlichen Umfang 
befugt, mit dem Bau der Anschlusskanäle einen Teil der Grund-
stücksentwässerungsanlagen, einschließlich der Prüf-, Kontroll- 
und Übergabeschächte mit den gemäß § 8 Abs. 1 erforderlichen 
Messeinrichtungen herzustellen und zu erneuern. Der Aufwand 
ist dem Zweckverband vom Grundstückseigentümer oder dem 
sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten zu ersetzen. § 12 Abs. 
3 gilt entsprechend.
(3) Der Grundstückseigentümer oder der sonstige nach § 3 Abs. 
1 Verpflichtete hat die Verbindung der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen mit den öffentlichen Abwasseranlagen im Einver-
nehmen mit dem Zweckverband herzustellen. Grundleitungen 
sind in der Regel mit mindestens 150 mm Nennweite auszu-
führen. Der letzte Schacht mit Reinigungsrohr ist so nahe wie 
technisch möglich an die öffentliche Abwasseranlage zu set-
zen; er muss stets zugänglich und bis auf Rückstauebene (§ 17) 
wasserdicht ausgeführt sein. Kontrollschächte und Leitungen 
müssen wasserdicht ausgeführt sein (Nachweis durch Dichtig-
keitsprotokoll)
(4) Bestehende Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom 
Grundstückseigentümer oder dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 
Verpflichteten auf seine Kosten zu ändern, wenn Menge oder Art 
des Abwassers dies notwendig machen.
(5) Änderungen an einer Grundstücksentwässerungsanlage, die 
infolge einer nicht vom Grundstückseigentümer oder dem sons-
tigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten zu vertretenden Änderung 
der öffentlichen Abwasseranlagen notwendig werden, führt der 
Zweckverband auf seine Kosten aus, sofern nichts anderes be-
stimmt ist. Dies gilt nicht, wenn die Änderung oder Stilllegung 
der Grundstücksentwässerungsanlagen dem erstmaligen lei-
tungsgebundenen Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage 
dient oder für Grundstücke, die einen erstmaligen Anschluss an 
die zentrale Abwasserentsorgung erhalten oder wenn infolge der 
Änderung oder Erweiterung der öffentlichen Abwasseranlage 
eine Trennung zwischen Schmutz- und Niederschlagswasser-
ableitung erforderlich ist.

(6) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage - auch vorü-
bergehend - außer Betrieb gesetzt, so kann der Zweckverband 
den Anschlusskanal verschließen oder beseitigen. Der Aufwand 
ist vom Grundstückseigentümer oder dem sonstigen nach § 3 
Abs. 1 Verpflichteten zu ersetzen. § 12 Abs. 3 und 4 gilt entspre-
chend. Der Zweckverband kann die Ausführung der in Satz 1 
genannten Maßnahmen auf den Grundstückseigentümer oder 
den sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten übertragen.

§ 16 
Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen,  

Zerkleinerungsgeräte, Toiletten mit Wasserspülung

(1) Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten wie 
Benzin und Benzol sowie Öle oder Ölrückstände in das Ab-
wasser gelangen können, sind Vorrichtungen zur Abscheidung 
dieser Stoffe aus dem Abwasser (Abscheider mit dazugehören-
den Schlammfängen) einzubauen, zu betreiben, zu unterhal-
ten und zu erneuern. Die Abscheider mit den dazugehörenden 
Schlammfängen sind vom Grundstückseigentümer oder dem 
sonstigen nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichteten in regelmäßigen 
Zeitabständen, darüber hinaus bei besonderem Bedarf zu leeren 
und zu reinigen. Bei schuldhafter Säumnis ist er dem Zweck-
verband schadenersatzpflichtig. Für die Beseitigung der anfal-
lenden Stoffe gelten die Vorschriften über die Abfallentsorgung.
(2) Der Zweckverband kann vom Grundstückseigentümer oder 
dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten im Einzelfall den 
Einbau und den Betrieb einer Abwasserhebeanlage verlangen, 
wenn dies für die Ableitung des Abwassers notwendig ist; das-
selbe gilt für Pumpanlagen bei Grundstücken, die an Abwasser-
druckleitungen angeschlossen werden. Der Grundstückseigen-
tümer trägt die Verantwortung und die Kosten für die Erhaltung 
der Betriebsfähigkeit der Anlagen sowie für erforderliche Repa-
raturen sowie Erneuerungen. Schachtpumpwerke sind außer-
halb von Verkehrsflächen im anzuschließenden Grundstück zu 
errichten. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, am fest-
gelegten Standort der Anlagen einen Elektroanschluss zur Ver-
fügung zu stellen.
(3) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und 
dergl. dürfen nicht an Grundstücksentwässerungsanlagen an-
geschlossen werden.
(4) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Abwasserbeseiti-
gung mit zentraler Abwasserreinigung angeschlossen sind, sind 
in Gebäuden mit Aufenthaltsräumen nur Toiletten mit Wasser-
spülung zulässig. (§ 48 Abs. 3 Sächsische Bauordnung).
(5) § 14 gilt entsprechend.

§ 17 
Sicherung gegen Rückstau

Abwasseraufnahmeeinrichtungen der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen, z. B. Toiletten mit Wasserspülung, Bodenabläufe, 
Ausgüsse, Spülen, Waschbecken und dergl., die tiefer als die 
Straßenoberfläche an der Anschlussstelle der Grundstücksent-
wässerung (Rückstauebene) liegen, müssen vom Grundstücks-
eigentümer oder dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten 
auf seine Kosten gegen Rückstau gesichert werden. Im Übrigen 
hat der Grundstückseigentümer oder sonstige nach § 3 Abs. 1 
Verpflichtete für rückstaufreien Abfluss des Abwassers zu sor-
gen. § 15 Abs. 5 gilt entsprechend.

§ 18 
Abnahme und Prüfung der  

Grundstücksentwässerungsanlagen, Zutrittsrecht

(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach Ab-
nahme durch den Zweckverband in Betrieb genommen werden. 
Die Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage befreit den 
Bauherrn, den Planverfasser, den Bauleiter und den ausführen-
den Unternehmer nicht von ihrer Verantwortlichkeit für die vor-
schriftsmäßige und fehlerfreie Ausführung der Arbeiten.
(2) Der Zweckverband ist berechtigt, die Grundstücksentwässe-
rungsanlagen zu prüfen. Den mit der Überwachung der Anlagen 
beauftragten Personen ist zu allen Teilen der Grundstücksent-
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wässerungsanlagen Zutritt zu gewähren. Sie dürfen Wohnungen 
nur mit Einwilligung des Berechtigten, Betriebs- und Geschäfts-
räume ohne Einwilligung nur in den Zeiten betreten, in denen sie 
normalerweise für die jeweilige geschäftliche oder betriebliche 
Nutzung offen stehen. Grundstückseigentümer oder die sons-
tigen nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichteten sind verpflichtet, die 
Ermittlungen und Prüfungen nach den Sätzen 1 und 2 zu dulden 
und dabei Hilfe zu leisten. Sie haben den zur Prüfung des Ab-
wassers notwendigen Einblick in die Betriebsvorgänge zu ge-
währen und die sonst erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
(3) Werden bei der Prüfung der Grundstücksentwässerungsan-
lagen Mängel festgestellt, hat sie der Grundstückseigentümer 
oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete unverzüglich auf 
eigene Kosten zu beseitigen.

§ 19 
Dezentrale Abwasseranlagen

Für die Entsorgung der dezentralen Abwasseranlagen gelten die 
Regelungen dieser Satzung ergänzend zu den Vorschriften der 
Satzung über dezentrale Anlagen im Verbandsgebiet des AZV 
Wehlen-Naundorf in der jeweils geltenden Fassung.

IV. Teil - Abwasserbeitrag 
1. Abschnitt: Allgemeines

§ 20 
Erhebungsgrundsatz

(1) Der Zweckverband erhebt zur angemessenen Ausstattung 
der öffentlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung mit Betriebs-
kapital Abwasserbeiträge. Für die Einrichtung 1 wird ausschließ-
lich ein Teilbeitrag Schmutzwasserentsorgung erhoben. Für die 
Einrichtung 2 wird ein Teilbeitrag Schmutzwasserentsorgung 
und ein Teilbeitrag Niederschlagswasserentsorgung erhoben.
(2) Die Höhe des Betriebskapitals für die Schmutzwasserentsor-
gung wird für die 
1. Einrichtung auf 3.064.655,41 EUR und die
2. Einrichtung auf 2.614.480,32 EUR 
 festgesetzt.
(3) Die Höhe des Betriebskapitals für die Niederschlagswasse-
rentsorgung wird für die Einrichtung 2 auf 320.448,45 EUR fest-
gesetzt.
(4) Durch Satzung können zur angemessenen Aufstockung des 
nach Absatz 1 festgesetzten Betriebskapitals gemäß § 17 Abs. 
2 SächsKAG weitere Beiträge erhoben werden

§ 21 
Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der erstmaligen Beitragspflicht im Sinne von § 20 Abs. 1 un-
terliegen Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche 
Nutzung festgesetzt ist, wenn sie bebaut oder gewerblich ge-
nutzt werden können. Erschlossene Grundstücke, für die eine 
bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, unter-
liegen der Beitragspflicht, wenn sie nach der Verkehrsauffas-
sung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwick-
lung der betreffenden Gemeinde zur Bebauung anstehen.
(2) Wird ein Grundstück an die öffentlichen Abwasseranlagen 
tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es den Beitragspflich-
ten auch dann, wenn die übrigen Voraussetzungen des Absat-
zes 1 nicht erfüllt sind.
(3) Grundstücke im Sinne der Absätze 1 und 2, die bei Inkrafttre-
ten dieser Satzung bereits an die öffentlichen Abwasseranlagen 
angeschlossen sind, unterliegen der erstmaligen Beitragspflicht 
gemäß § 20 Abs. 1.
(4) Grundstücke im Sinne der Absätze 1 bis 3, für die schon 
ein erstmaliger Beitrag nach den Vorschriften des SächsKAG 
oder des Vorschaltgesetzes Kommunalfinanzen entstanden ist, 
unterliegen einer weiteren Beitragspflicht, wenn dies durch Sat-
zung (§ 20 Abs. 4) bestimmt wird.
(5) Grundstücke, die dezentral gemäß § 2 Abs. 4 S. 1 entsorgt 
werden, unterliegen nicht der Beitragspflicht.

§ 22 
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheids Eigentümer des Grundstücks ist. Der Erb-
bauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung Be-
rechtigte ist anstelle des Eigentümers Beitragsschuldner.
(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigen-
tumsanteil Beitragsschuldner; Entsprechendes gilt für sonstige 
dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigte.
(3) Mehrere Beitragsschuldner nach Absätzen 1 und 2 haften als 
Gesamtschuldner.
(4) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im 
Falle des Absatzes 1 Satz 2 auf dem Erbbaurecht oder sonsti-
gen dinglichen Nutzungsrecht, im Falle des Absatzes 2 auf dem 
Wohnungs- oder dem Teileigentum; Entsprechendes gilt für 
sonstige dingliche Nutzungsrechte.

§ 23 
Beitragsmaßstab

(1) Maßstab für die Bemessung des Abwasserbeitrages für die 
Schmutzwasserentsorgung ist die Nutzungsfläche. Diese ergibt 
sich durch Vervielfachen der Grundstücksfläche (§ 24) mit dem 
Nutzungsfaktor (§§ 25 bis 30).
(2) Maßstab für die Bemessung des Beitrags für die Nieder-
schlagswasserentsorgung ist die modifizierte Grundfläche. Die-
se ergibt sich durch Vervielfachen der Grundstücksfläche (§ 24) 
mit einem Grundflächenfaktor. (§ 30 a).

§ 24 
Grundstücksfläche

(1) Als Grundstücksfläche für die Schmutzwasserentsorgung 
und die Niederschlagswasserentsorgung gilt:
1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Flä-

che, die unter Berücksichtigung des § 19 Abs. 1 SächsKAG 
der Ermittlung der zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist;

2. bei Grundstücken, die mit ihrer gesamten Fläche im unbe-
planten Innenbereich (§ 34 Baugesetzbuch - BauGB) oder 
im Bereich eines Bebauungsplans, der die erforderlichen 
Festsetzungen nicht enthält, liegen, die Fläche, die unter Be-
rücksichtigung des § 19 Abs. 1 SächsKAG der Ermittlung der 
zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist;

3. bei Grundstücken, die teilweise in den unter Ziffer 1 oder 2 
beschriebenen Bereichen und teilweise im Außenbereich 
(§ 35 BauGB) liegen, die nach § 19 Abs. 1 SächsKAG maß-
gebende Fläche;

4. bei Grundstücken, die mit ihrer gesamten Fläche im Außen-
bereich (§ 35 BauGB) liegen oder auf Grund § 21 Absatz 2 
beitragspflichtig sind, die nach § 19 Abs. 1 SächsKAG maß-
gebende Fläche.

(2) Die nach § 19 Abs. 1 SächsKAG vorgesehene Abgrenzung 
geschieht nach den Grundsätzen für die grundbuchmäßige Ab-
schreibung von Teilflächen unter Beachtung der baurechtlichen 
Vorschriften ohne die Möglichkeit der Übernahme einer Baulast.

2. Abschnitt: Schmutzwasserentsorgung

§ 25 
Nutzungsfaktor

(1) Der Nutzungsfaktor bemisst sich nach den Vorteilen, die den 
Grundstücken nach Maßgabe ihrer zulässigen baulichen Nutzung 
durch die Einrichtung in Bezug auf die Schmutzwasserentsorgung 
vermittelt werden. Die Vorteile orientieren sich an der Zahl der zu-
lässigen Geschosse. Als Geschosse gelten Vollgeschosse im Sin-
ne dieser Satzung. Vollgeschosse liegen vor, wenn die Deckeno-
berfläche im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche 
hinausragt und sie über mindestens 2/3 ihrer Grundfläche eine 
lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben; Geländeoberfläche ist 
die Fläche, die sich aus der Baugenehmigung oder den Festset-
zungen des Bebauungsplanes ergibt, im Übrigen die natürliche 
Geländeoberfläche. Für Grundstücke in Bebauungsplangebieten 
bemisst sich das Vollgeschoss nach § 90 Abs. 2 SächsBO.
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(2) Der Nutzungsfaktor beträgt im Einzelnen:
 für die Ein- für die Ein-
 richtung 1 richtung 2
1. in den Fällen des § 29 Abs. 2 0,2 0,5
2. in den Fällen des § 29 Abs. 3 und 4 0,5 0,5
3. bei 1-geschossiger Bebaubarkeit 1,0 1,0
4. bei 2-geschossiger Bebaubarkeit 1,5 1,5
5. bei 3-geschossiger Bebaubarkeit 2,0 2,0
6. für jedes weitere, über das 3. Geschoss 
 hinausgehende Geschoss eine
 Erhöhung um  0,5 0,5.
(3) Gelten für ein Grundstück unterschiedliche Nutzungsfakto-
ren, so ist der jeweils höchste Nutzungsfaktor maßgebend.

§ 26 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan die Geschosszahl festsetzt

(1) Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 
höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Ist im Einzelfall eine grö-
ßere Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen.
(2) Überschreiten Geschosse nach Absatz 1, die nicht als Wohn- 
oder Büroräume genutzt werden, die Höhe von 3,5 m, so gilt 
als Geschosszahl die tatsächlich vorhandene Baumasse des 
Bauwerks geteilt durch die überbaute Grundstücksfläche und 
nochmals geteilt durch 3,5, mindestens jedoch die nach Ab-
satz 1 maßgebende Geschosszahl; Bruchzahlen werden auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet.
(3) Sind in einem Bebauungsplan über die bauliche Nutzung eines 
Grundstückes mehrere Festsetzungen (Geschosszahl, Gebäude-
höhe, Baumassenzahl) enthalten, so ist die Geschosszahl vor der 
Gebäudehöhe und diese vor der Baumassenzahl maßgebend.

§ 27 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan eine Baumassenzahl  
festsetzt

(1) Bestimmt ein Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung 
nicht durch eine Geschosszahl oder die Höhe der baulichen An-
lagen, sondern durch Festsetzung einer Baumassenzahl, so gilt 
als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5; Bruch-
zahlen werden auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet.
(2) Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Bau-
massenzahl zulässige Baumasse genehmigt, so ergibt sich die 
Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse durch die über-
baute Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergeb-
nisses durch 3,5; Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende 
volle Zahl aufgerundet.
(3) § 26 Abs. 3 ist anzuwenden.

§ 28 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan die Höhe baulicher  
Anlagen festsetzt

(1) Bestimmt ein Bebauungsplan das Maß der baulichen Nut-
zung nicht durch eine Geschosszahl oder Baumassenzahl, son-
dern durch die Festsetzung der zulässigen Höhe baulicher Anla-
gen, so gilt als Geschosszahl 
1. bei Festsetzung der maximalen Gebäudehöhe, die festge-

setzte maximale Gebäudehöhe geteilt durch 3,5;
2. bei Festsetzung der maximalen Wandhöhe das festgesetzte 

Höchstmaß der Wandhöhe baulicher Anlagen, entsprechend 
der Definition des § 6 Abs. 4 Satz 3 SächsBO, geteilt durch 
3,5, zuzüglich eines weiteren Geschosses, wenn gleichzei-
tig eine Dachneigung von mindestens 30° festgesetzt ist; 
Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende volle Zahl auf-
gerundet.

(2) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan fest-
gesetzte Höhe baulicher Anlagen genehmigt, so ist diese gemäß 
Abs. 1 in eine Geschosszahl umzurechnen.
(3) § 26 Abs. 3 ist anzuwenden.

§ 29 
Stellplätze, Garagen, Gemeinbedarfsflächen und 

sonstige Flächen in Bebauungsplangebieten  
nach § 30 Abs. 1 BauGB

(1) Bei Grundstücken, auf denen nach den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes nur Stellplätze oder Garagen hergestellt 
werden können, wird für jedes zulässige oberirdische und tat-
sächlich vorhandene unterirdische Parkdeck ein Vollgeschoss 
zugrunde gelegt; sind mehr oberirdische Parkdecks als zulässig 
vorhanden, wird die tatsächliche Anzahl zugrunde gelegt. Bei 
anderen Grundstücken gelten als Geschosse neben denen nach 
§ 26 bis 28 auch oberirdische und unterirdische Parkdecks als 
Geschosse; Satz 1 ist entsprechend anzuwenden. 
(2) Auf öffentlichen Gemeinbedarfs- und Grünflächengrundstü-
cken, deren Grundstücksflächen nach den Festsetzungen des 
Bebauungsplans aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder 
nur zu einem untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt 
werden sollen bzw. überdeckt sind (z. B. Friedhöfe, Sportplätze, 
Freibäder), wird ein Nutzungsfaktor gemäß § 25 Absatz 2 Nr. 1 
angewandt. Die §§ 26, 27 und 28 finden keine Anwendung.
(3) Für Grundstücke in Kleingärten nach dem Bundeskleingar-
tengesetz gilt ein Nutzungsfaktor von 0,5.
(4) Für Grundstücke, die von den Bestimmungen der §§ 26, 27, 
28 und der Absätze 1 bis 3 nicht erfasst sind (z. B. Lagerplätze), 
gilt ein Nutzungsfaktor von 0,5, wenn auf ihnen keine Gebäude 
errichtet werden dürfen.

§ 29 a 
Sakralbauten

(1) Vorhandene Kirchen oder vergleichbare Einrichtungen, die 
sowohl räumlich als auch zeitlich überwiegend für den Gottes-
dienst genutzt werden, werden mit einem Nutzungsfaktor von 
1,0 berücksichtigt.
(2) Setzt ein Bebauungsplan die Zulässigkeit einer Kirche oder 
vergleichbarer Einrichtungen für den Gottesdienst fest, so ist für 
diese Nutzung Absatz 1 anwendbar.

§ 30 
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die keine Bebauungsplanfestsetzungen im Sinne 
der §§ 26 - 29 bestehen

(1) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die ein 
Bebauungsplan keine den §§ 26 - 29 entsprechenden Festset-
zungen enthält, ist bei bebauten und unbebauten, aber bebau-
baren Grundstücken (§ 34 BauGB) die Zahl der zulässigen Ge-
schosse maßgebend. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl 
vorhanden, so ist diese zugrunde zu legen.
(2) Bei Grundstücken, die nach § 21 Abs. 2 beitragspflichtig sind 
(z. B. im Außenbereich gemäß § 35 BauGB), ist bei bebauten 
Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse 
maßgebend. Bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvor-
haben genehmigt ist, gilt die Zahl der genehmigten Geschosse. 
Bei unbebauten Grundstücken und bei Grundstücken mit nur 
untergeordneter Bebauung gilt ein Nutzungsfaktor von 1,0.
(3) Als Geschosse nach den Absätzen 1 und 2 gelten Vollge-
schosse im Sinne von § 25 Abs.1. Bei Grundstücken nach Abs. 
1 Satz 2 und Abs. 2 mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss oder 
bei Gebäuden mit nur einem Vollgeschoss und weiteren Ge-
schossen, die nicht Vollgeschosse im Sinne des § 25 Abs. 1 sind, 
ergibt sich die Geschosszahl aus der tatsächlich vorhandenen 
Baumasse des Bauwerks geteilt durch die überbaute Grund-
stücksfläche und nochmals geteilt durch 3,5. Überschreiten Ge-
schosse, die nicht als Wohn- oder Büroräume genutzt werden, 
die Höhe von 3,5 m, so gilt als Geschosszahl die Baumasse des 
Bauwerks geteilt durch die überbaute Grundstücksfläche und 
nochmals geteilt durch 3,5. Bruchzahlen werden auf die nächst-
folgende volle Zahl aufgerundet.
(4) Tatsächlich hergestellte oder genehmigte unter- oder ober-
irdische Parkdecks gelten jeweils als ein Geschoss, auch wenn 
sie die Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 nicht erfüllen.
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(5) Soweit die Absätze 1 bis 3 keine Regelungen enthalten, ist § 
29 entsprechend anzuwenden
(6) Für die in § 29 Abs. 2 bis 4 genannten Anlagen, die in Berei-
chen der Absätze 1 und 2 liegen, ist § 29 Abs. 2 bis 4 entspre-
chend anzuwenden.

3. Abschnitt: Niederschlagswasserentsorgung

§ 30 a 
Grundflächenfaktor

(1) Der Grundflächenfaktor bemisst sich nach den Vorteilen, die 
den Grundstücken nach Maßgabe ihrer zulässigen baulichen 
Nutzung durch die Niederschlagswasserentsorgung vermittelt 
werden. Die Vorteile orientieren sich an der zulässigerweise 
überbaubaren Grundstücksfläche.
(2) Der Grundflächenfaktor beträgt im Einzelnen:
1.  für Grundstücke, soweit deren zulässige Nutzung nicht unter 

Nr. 3 fällt, im Bereich eines Bebauungsplans, die im Bebau-
ungsplan festgesetzte Grundflächenzahl.

2.  für Grundstücke im unbeplanten Innenbereich und für Grund-
stücke, für die ein Bebauungsplan keine Grundflächenzahl 
festsetzt, und die mit Gebäuden und oder baulichen Anlagen 
bebaubar sind, die zulässig sind

a) in Kleinsiedlungsgebieten und Wochenendhausgebieten 0,2
b) in reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten
 und Ferienhausgebieten 0,4
c) in besonderen Wohngebieten, Dorfgebieten
 und Mischgebieten 0,6
d) in Gewerbegebieten, Industriegebieten und
 sonstigen Sondergebieten 0,8
e) in Kerngebieten 1,0
3.  im Übrigen
a) für Sport- und Festplätze, Campingplätze,
 Freibäder, Friedhöfe 0,5
b) für Außenbereichsgrundstücke, soweit sie nicht
 unter a) fallen 0,8
c) für Grundstücke, deren Bebaubarkeit sich nicht
 nach 2 a) bis 2 e) bestimmen 0,6
(3) Gelten für ein Grundstück unterschiedliche Grundflächen-
faktoren, so ist der jeweils höchste Grundflächenfaktor maßge-
bend.
(4) Überschreitet die tatsächlich überbaute Grundfläche die 
Grundfläche, die sich unter Anwendung des Grundflächenfak-
tors ergäbe, so ist die tatsächlich überbaute Grundfläche maß-
gebend.

4. Abschnitt: Entstehung, Höhe und Fälligkeit  
des Beitrags

§ 31 
Erneute Beitragspflicht

(1) Grundstücke, für die bereits ein Beitrag nach § 21 entstanden 
ist, unterliegen einer erneuten Beitragspflicht, wenn 
1. sich die Fläche des Grundstücks vergrößert (z. B. durch 

Zukauf) und für die zugehende Fläche noch keine Beitrags-
pflicht entstanden war,

2. sich die Fläche des Grundstücks vergrößert und für die zu-
gehende Fläche eine Beitragspflicht zwar schon entstanden 
war, sich jedoch die zulässige bauliche Nutzung der zuge-
henden Fläche durch die Zuschreibung erhöht,

3. sich die Verhältnisse, die der Abgrenzung gemäß § 24 Abs. 1 
zugrunde lagen, geändert haben,

4. allgemein oder im Einzelfall ein höheres Maß der baulichen 
Nutzung (§ 25) oder eine andere Bebaubarkeit (§ 30a) zuge-
lassen wird oder 

5. ein Fall des § 26 Abs. 2 oder ein Fall, auf den diese Bestim-
mung kraft Verweisung anzuwenden ist, nachträglich eintritt.

(2) Der erneute Beitrag bemisst sich nach den Grundsätzen des 
§ 25 bzw. des § 30a. In den Fällen des Absatzes 1 Nummern 
2,4 und 5 bemisst sich der erneute Beitrag nach der Differenz 
zwischen den der bisherigen Situation und der neuen Situation 

entsprechenden Nutzungs- oder Grundflächenfaktoren; wenn 
durch die Änderung der Verhältnisse der jeweilige Rahmen des 
§ 25 Abs. 2 bzw. 30a Abs. 2 nicht überschritten wird, entsteht 
keine erneute Beitragspflicht. Im Übrigen gelten die Bestimmun-
gen des IV. Teils dieser Satzung entsprechend.

§ 32 
Zusätzlicher Abwasserbeitrag von Großverbrauchern

Für Grundstücke, die die Einrichtung nachhaltig nicht nur un-
erheblich über das normale Maß hinaus in Anspruch nehmen, 
kann der Zweckverband durch besondere Satzungsregelung 
zusätzliche Beiträge gem. § 20 SächsKAG erheben.

§ 33 
Beitragssatz

(1) Der Teilbeitrag für die Schmutzwasserentsorgung beträgt 
1. für die 1. Einrichtung 3,67 EUR je qm Nutzungsfläche und
2. für die 2. Einrichtung 2,72 je qm Nutzungsfläche.
(2) Der Teilbeitrag für die Niederschlagswasserentsorgung beträgt 
für die 2. Einrichtung 1,03 EUR je qm modifizierte Grundfläche. 

§ 34 
Entstehung der Beitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld entsteht jeweils getrennt für die Schmutz- 
und Niederschlagswasserentsorgung:
1. in den Fällen des § 21 Abs. 3 mit dem In-Kraft-Treten dieser 

Satzung,
2. in den Fällen des § 21 Abs. 1, sobald das Grundstück an 

die Schmutz- oder Niederschlagswasserentsorgung ange-
schlossen werden kann,

3. in den Fällen des § 21 Abs. 2 mit der Genehmigung des An-
schlussantrages,

4. in den Fällen des § 21 Abs. 4 mit dem In-Kraft-Treten der 
Satzung(-sänderung) über die Erhebung eines weiteren Bei-
trags,

5. in den Fällen des § 31 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 mit der Eintragung 
der Änderung im Grundbuch,

6. in den Fällen des § 31 Abs. 1 Nrn. 3,4 und 5 mit dem Wirk-
samwerden der Rechtsänderungen oder, soweit die Ände-
rungen durch Baumaßnahmen eintreten, mit deren Geneh-
migung; soweit keine Genehmigung erforderlich ist, ist der 
Zeitpunkt maßgebend, zu dem der Zweckverband Kenntnis 
von der Änderung erlangt hat.

(2) Absatz 1 gilt auch für mittelbare Anschlüsse (§ 13 Abs. 2).

§ 35 
Fälligkeit der Beitragsschuld

(1) Im Bereich der Einrichtung 1 wird der Beitrag in vier jährlichen 
gleichen Raten zur Zahlung fällig, wobei die jährliche Rate 25 
vom Hundert der Beitragsschuld beträgt.
Die erste Rate wird einen Monat nach Bekanntgabe des Abga-
benbescheids fällig.
Die zweite Rate wird ein Kalenderjahr nach dem Fälligkeitster-
min der ersten Rate fällig.
Die dritte Rate wird ein Kalenderjahr nach dem Fälligkeitstermin 
der zweiten Rate fällig.
Die vierte Rate wird ein Kalenderjahr nach dem Fälligkeitstermin 
der dritten Rate fällig.
(2) Der Zweckverband kann es auf Antrag des Beitragsschuld-
ners zulassen, dass der Beitrag als ein Gesamtbetrag ohne ein-
zelne Raten gezahlt wird.
(3) Im Bereich der Einrichtung 2 wird der Beitrag einen Monat 
nach Bekanntgabe des Abgabebescheides fällig.
(4) Vorauszahlungen nach § 36 werden auf den Beitrag ange-
rechnet.

§ 36 
Entstehung und Fälligkeit der Vorauszahlungen

(1) Der Zweckverband erhebt Vorauszahlungen auf den nach 
§ 20 Abs. 1 voraussichtlich entstehenden Teilbeitrag für die 
Schmutzwasserentsorgung
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1. für die Einrichtung 1 in Höhe von 69 vom Hundert, sobald mit 
der Herstellung des öffentlichen Schmutzwasserkanals,

2. für die Einrichtung 1 in Höhe von weiteren 11 vom Hundert, 
sobald mit der Herstellung des Klärwerks,

3. für die Einrichtung 2 in Höhe von 50 vom Hundert, sobald 
mit der Herstellung des öffentlichen Schmutzwasserkanals 
begonnen wird.

(2) Der Zweckverband erhebt im Bereich der Einrichtung 2 Vo-
rauszahlungen auf den nach § 20 Abs. 1 voraussichtlich ent-
stehenden Teilbeitrag für die Niederschlagswasserentsorgung 
in Höhe von 50 vom Hundert, sobald mit der Herstellung des 
öffentlichen Niederschlagswasserkanals begonnen wird. Soweit 
die Niederschlagswasserentsorgung über einen Kanal erfolgt, 
der auch Schmutzwasser führt, gilt Absatz 1 Nr. 3.
(3) Im Bereich der Einrichtung 1 werden die Vorauszahlungen in 
vier jährlichen gleichen Raten zur Zahlung fällig.
Die erste Rate wird einen Monat nach Bekanntgabe des Voraus-
zahlungsbescheides fällig.
Die zweite Rate wird ein Kalenderjahr nach dem Fälligkeitster-
min der ersten Rate fällig.
Die dritte Rate wird ein Kalenderjahr nach dem Fälligkeitstermin 
der zweiten Rate fällig.
Die vierte Rate wird ein Kalenderjahr nach dem Fälligkeitstermin 
der dritten Rate fällig.
(4) Im Bereich der Einrichtung 2 werden die Vorauszahlungen 
jeweils einen Monat nach Bekanntgabe des Vorauszahlungsbe-
scheides fällig. 
(5) Vorauszahlungen oder Raten der Vorauszahlungen, die bis zur 
Fälligkeit des Beitrages nach § 35 Abs. 1 bzw. Abs. 3 nicht fällig 
oder nicht bezahlt worden sind, werden nicht mehr erhoben.
(6) Vorauszahlungen werden beim Wechsel des Eigentums nicht 
erstattet, sondern auf die endgültige Beitragsschuld angerechnet, 
auch wenn der Vorauszahlende nicht Beitragsschuldner wird.
(7) § 22 Abs. 1 bis 3 gilt entsprechend.

§ 37 
Ablösung des Beitrags

(1) Die erstmaligen Teilbeiträge für die Schmutz- und Nieder-
schlagwasserentsorgung im Sinne von §§ 20 Abs. 1, 21 Abs. 1 
bis 3 können vor Entstehung der Beitragsschuld abgelöst wer-
den. Der Betrag der Ablösung bestimmt sich nach der Höhe des 
voraussichtlich entstehenden Beitrags.
(2) Die Ablösung wird im Einzelfall zwischen dem Zweckverband 
und dem Grundstückseigentümer oder dem Erbbauberechtig-
ten oder dem sonst dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigten 
vereinbart.
(3) Weitere, erneute und zusätzliche Beitragspflichten (§ 21 Abs. 
4, §§ 31 und 32) bleiben durch Vereinbarungen über Ablösungen 
des erstmaligen Beitrags unberührt.
(4) Weitere, erneute und zusätzliche Beiträge können nicht ab-
gelöst werden.

§ 38 
Anrechnung von Erschließungsleistungen auf den 

Abwasserbeitrag

Der von Dritten gemäß § 25 Abs. 2 SächsKAG übernommene 
Erschließungsaufwand wird im nachgewiesenen beitragsfähigen 
Umfang auf die jeweilige Teilbetragsschuld der erschlossenen 
Grundstücke angerechnet.

V. Teil - Abwassergebühren

§ 39 
Erhebungsgrundsatz

(1) Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der öffentlichen 
Abwasseranlagen Abwassergebühren.
(2) Im Bereich der Einrichtung 1 werden sie erhoben für die 
Schmutzwasserentsorgung und für sonstiges Abwasser.
(3) Im Bereich der Einrichtung 2 werden sie erhoben für die Teil-
leistungen Schmutzwasserentsorgung und die Teilleistung der 
Niederschlagswasserentsorgung.

§ 40 
Gebührenschuldner

(1) Schuldner der Abwassergebühr ist der Grundstückseigentü-
mer. Der Erbbauberechtigte oder der sonst dinglich zur bauli-
chen Nutzung Berechtigte ist anstelle des Grundstückseigentü-
mers Gebührenschuldner.
(2) Mehrere Gebührenschuldner für dasselbe Grundstück sind 
Gesamtschuldner.

§ 41 
Gebührenmaßstab für die Schmutzwasserentsorgung

(1) Im Bereich der Einrichtung 2 setzt sich die Abwassergebühr 
für die Teilleistung Schmutzwasserentsorgung zusammen aus der 
Verbrauchsgebühr (Absatz 2 und 3) und der Grundgebühr (§ 45a).
(2) Die Abwassergebühr im Bereich der Einrichtung 1 und die 
Abwasserverbrauchsgebühr im Bereich der Einrichtung 2 wer-
den nach der Abwassermenge bemessen, die auf dem an die 
öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstück 
anfällt (§ 42 Abs. 1).
(3) Bei Einleitungen nach § 7 Abs. 4 bemisst sich die Abwasser-
gebühr nach der eingeleiteten Wassermenge.

§ 42 
Abwassermenge

(1) In dem jeweiligen Veranlagungszeitraum (§ 48 Abs. 2) gilt im 
Sinne von § 41 Abs. 2 als angefallene Abwassermenge
1.  bei öffentlicher Wasserversorgung, der der Entgeltberech-

nung zugrunde gelegte Wasserverbrauch,
2. bei nichtöffentlicher Trink- und Brauchwasserversorgung die 

dieser entnommene Wassermenge und
3. das auf Grundstücken anfallende Niederschlagswasser, so-

weit es als Brauchwasser im Haushalt oder Betrieb genutzt 
und in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet wird.

(2) Auf Verlangen des Zweckverbandes hat der Gebühren-
schuldner bei Einleitungen nach § 7 Abs. 4, 
bei nichtöffentlicher Wasserversorgung (Absatz 1 Nr. 2) oder bei 
Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwasser (Absatz 1 
Nr. 3) geeignete Messeinrichtungen auf seine Kosten anzubrin-
gen und zu unterhalten. Der Gebührenschuldner hat den Einbau 
dieser Messeinrichtungen vor der Inbetriebnahme dem Zweck-
verband schriftlich anzuzeigen.
(3) Für jede extra installierte Messeinrichtung zum Zwecke der 
Zuführung oder Absetzung wird eine pauschale Gebühr in Höhe 
von 5,00 EUR pro Jahr erhoben. Diese Gebühr dient der De-
ckung der zusätzlich entstehenden technischen und verwal-
tungsseitigen Aufwendungen.

§ 43 
Absetzungen

(1) Nach § 42 ermittelte Wassermengen, die nachweislich nicht 
in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wurden, werden 
auf schriftlichen Antrag des Gebührenschuldners bei der Be-
messung der Abwassergebühr abgesetzt. Von der Absetzung 
ausgenommen ist eine Wassermenge von 30 m3 pro Jahr je ein-
wohnermelderechtlich erfasste Person.
(2) Für landwirtschaftliche Betriebe soll der Nachweis durch 
Messungen eines besonderen Wasserzählers erbracht werden. 
Dabei muss gewährleistet sein, dass über diesen Wasserzähler 
nur solche Frischwassermengen entnommen werden können, 
die in der Landwirtschaft verwendet werden und deren Einlei-
tung als Abwasser nach § 6, insbesondere Absatz 2 Nummer 3 
ausgeschlossen ist.
(3) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende 
Wassermenge nicht durch Messungen nach Absatz 2 festge-
stellt, werden die nicht eingeleiteten Wassermengen pauschal 
ermittelt. Dabei gilt als nicht eingeleitete Wassermenge im Sinne 
von Absatz 1:
1.  je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und 

Schweinen 15 Kubikmeter/Jahr und 
2.  je Vieheinheit Geflügel 5 Kubikmeter/Jahr.
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Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten 
gemäß § 51 Bewertungsgesetz (in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Februar 1991(BGBl. 1991 I, S. 230), zuletzt ge-
ändert am 20.12.2001 (BGBl. I S. 3794) in der jeweils geltenden 
Fassung ist entsprechend anzuwenden. Für den Viehbestand ist 
der Stichtag maßgebend, nachdem sich die Erhebung der Tier-
seuchenbeiträge für das laufende Jahr richtet. Diese pauschal 
ermittelte, nicht eingeleitete Wassermenge wird von der gesam-
ten verbrauchten Wassermenge im Sinne von § 42 abgesetzt. 
Die danach verbleibende Wassermenge muss für jede für das 
Betriebswesen einwohnermelderechtlich erfasste Person, die 
sich dort während des Veranlagungszeitraumes nicht nur vor-
übergehend aufgehalten hat, mindestens 30 Kubikmeter/Jahr 
betragen. Wird dieser Wert nicht erreicht, ist die Absatzmenge 
entsprechend zu verringern.
(4) Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen 
sind bis zum Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheids zu stellen.

§ 44 
Gebührenmaßstab für  

Niederschlagswasserentsorgung

(1) Die Abwassergebühr für die Teilleistung Niederschlagswas-
serentsorgung im Bereich der Einrichtung 2 wird nach der Nie-
derschlagswassermenge bemessen, die auf dem an die öffent-
lichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstück anfällt 
und in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wird.
(2) Maßstab für die Abwassergebühr für die Teilleistung Nieder-
schlagswasserentsorgung im Bereich der Einrichtung 2 ist die 
versiegelte Fläche eines jeden Grundstücks. Versiegelte Grund-
stücksflächen sind:
1.  die gesamten Grundflächen von Gebäuden oder baulichen 

Anlagen einschließlich der Dachüberstände,
2. die Flächen der überdachten Terrassen, Freisitze o. ä.
3. die Flächen, die mit einem wasserundurchlässigen oder 

teilweise wasserundurchlässigen Belag oder einer Überda-
chung versehen sind,

4. die sonstigen regelmäßig entwässerten Flächen,
soweit von diesen Flächen Niederschlagswasser in die öffentlichen 
Abwasseranlagen gelangt (maßgebende Grundstücksfläche).
(3) Die maßgebenden Grundstücksflächen werden entspre-
chend ihrer tatsächlichen Versiegelung bezogen auf Teilflächen 
gestaffelt betrachtet. Hierzu werden die maßgebenden Grund-
stücksflächen mit dem für die jeweilige Teilfläche geltenden Ab-
flussbeiwert multipliziert (gewertete Flächen). Es gelten für die 
einzelnen Versiegelungsarten folgende Abflussbeiwerte:
a. Dachflächen ohne Regenwasserspeichereffekt
 (geneigte Dächer, Flachdächer bis 5 % Neigung) 1,00
b. Dachflächen mit Regenwasserspeichereffekt
 (Gründächer) 0,50
c. Flächen mit sehr hohem Versiegelungsgrad
 (z. B. Beton- oder Schwarzdecken, Pflaster mit 
 Fugenverguss, verfugte Platten o. Ä.) 1,00
d. Flächen mit hohem Versiegelungsgrad
 (z. B. Pflaster oder Platten in Sand oder Schlacke 
 verlegt bzw. ohne Fugenverguss) 0,70
e. Flächen mit wassergebundenen Decken
 (Kieswege, sandgeschlämmte Schotterdecke u. Ä.) 0,30
f. Sonstige sickerfähige Befestigungsarten
 (z. B. Rasengittersteine, Pflaster mit Rasenkammer 
 und -fugen, „Öko-Pflaster“ u. Ä.) 0,15
g. bebaute oder befestigte Flächen, welche an Regenwasser-
 nutzungsanlagen mit ganzjähriger Nutzung angeschlossen 
 sind, die über einen Notüberlauf in die Kanalisation verfü-

gen 0,10

§ 44a 
Ermittlung der versiegelten Grundstücksfläche

(1) Die maßgebende Grundstücksfläche gemäß § 44 Abs. 2 und 
die Teilflächen samt Versiegelungsarten (§ 44 Abs. 3 - gewerte-
te Flächen) werden anhand der tatsächlichen an die Kanalisa-

tion angeschlossenen Flächen ermittelt. Die Ermittlung ist vom 
Grundstückseigentümer durchzuführen; das Ergebnis ist durch 
den Grundstückseigentümer dem Zweckverband mitzuteilen.
(2) Erfolgt keine Mitteilung der Daten gemäß Absatz 1 werden 
die Daten durch den Zweckverband geschätzt.
(3) Wird im Einzelfall nachweislich in zulässiger Weise von der 
der Gebührenerhebung zugrunde liegenden Fläche (§ 44) nicht 
das gesamte Niederschlagswasser in die öffentliche Abwas-
seranlage eingeleitet, so ist auf schriftlichen Antrag des Grund-
stückseigentümers im Einzelfall die Abwassergebühr angemes-
sen zu kürzen. Dabei sind die versiegelten Grundstücksflächen, 
die insgesamt oder teilweise, andauernd oder zeitweise nicht in 
die öffentliche Abwasseranlage entwässert werden, zu berück-
sichtigen. § 43 Absatz 4 gilt entsprechend. 

§ 45 
Höhe der Abwassergebühren

(1) Im Bereich der Einrichtung 1 beträgt für die Schmutzwas-
serentsorgung gemäß § 39 Abs. 2 die Gebühr für Abwasser, 
das in öffentliche Kanäle eingeleitet und durch ein Klärwerk 
gereinigt wird 3,96 EUR je Kubikmeter Abwasser. Hinzu kommt 
eine Grundgebühr in Höhe von 40,00 EUR pro Jahr und Grund-
stücksanschluss.
(2) Im Bereich der Einrichtung 2 beträgt für die Teilleistung 
Schmutzwasserentsorgung gemäß § 39 Absatz 3 die Gebühr für 
Abwasser, das in öffentliche Kanäle eingeleitet und durch ein 
Klärwerk gereinigt wird, 3,19 EUR je Kubikmeter Abwasser. Hin-
zu kommt die Grundgebühr nach § 45a.
(3) Im Bereich der Einrichtung 2 beträgt für die Teilleistung Nie-
derschlagwasserentsorgung gemäß § 39 Absatz 3 die Gebühr 
für Abwasser, das in öffentliche Kanäle eingeleitet wird, 0,49 
EUR je Quadratmeter versiegelter Grundstücksfläche.

§ 45a 
Grundgebühr

(1) Im Bereich der Einrichtung 2 wird für die Teilleistung der 
Schmutzwasserbeseitigung neben der Abwasserverbrauchsge-
bühr nach §§ 39 Abs. 3, 45 Abs. 2 für die an die öffentliche Ab-
wasseranlage angeschlossenen Grundstücke zur Deckung der 
Vorhaltekosten eine Grundgebühr erhoben.
(2) Die Grundgebühr wird anhand von Einwohnerwerten bzw. 
Einwohnergleichwerten für die Teilleistung der Schmutzwasse-
rentsorgung erhoben.
(3) Die Grundgebühr beträgt 24,00 EUR je Einwohner bzw. Ein-
wohnergleichwert und Jahr.
(4) Für die Bemessung der Grundgebühr für natürliche Per-
sonen ist die Anzahl der auf dem Grundstück zum Stichtag 
(01.01.) eines Jahres mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen 
maßgebend. Verändern sich während des Kalenderjahres die 
Personenzahlen durch Zu- und Abgänge, ist die Veränderung 
innerhalb eines Monats dem Zweckverband anzuzeigen. Die 
Veränderung der Grundgebühr wird an dem 1. des Folgemonats 
nach Eintritt der Veränderung berücksichtigt.
(5) Die Anzahl der Einwohnergleichwerte ergibt sich aus der Ab-
wassermenge des Vorjahres geteilt durch die Abwassermenge 
nach § 43 Abs. 3 Satz 6. Bruchzahlen werden aufgerundet. Ein 
Grundstück oder ein Grundstücksteil wird jedoch mit mindes-
tens einem Einwohnergleichwert herangezogen. 
(6) An die Abwasseranlage angeschlossene Grundstücke, die 
nicht ausschließlich dem Wohnen dienen, werden nach Ein-
wohnergleichwerten herangezogen. Dabei gilt für den Teil des 
Grundstücks, der zu Wohnzwecken genutzt wird, die Regelung 
des Absatzes 4 und für den Teil des Grundstückes, der gewerb-
lich oder öffentliche genutzt wird, die Regelung des Absatzes 5. 
(7) Für natürliche Personen, die nachweislich mehr als 6 Monate 
innerhalb eines Kalenderjahres von ihrem Wohnort aus Gründen 
der Ausbildung, des Berufes oder sonstigen triftigen Gründen 
abwesend sind, kann die Grundgebühr auf schriftlichen Antrag 
und nach Vorlage des entsprechenden Nachweises für den Zeit-
raum anteilig berechnet werden. Die Antragstellung ist nur im 
Veranlagungszeitraum möglich.
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§ 46 
Starkverschmutzerzuschläge

Starkverschmutzerzuschläge werden nicht erhoben.

§ 47 
Verschmutzungswerte

Verschmutzungswerte werden nicht festgesetzt, da Starkver-
schmutzerzuschläge nicht erhoben werden.

§ 48 
Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld,  

Veranlagungszeitraum

(1) Die Pflicht, Gebühren zu entrichten, entsteht jeweils zu Be-
ginn des Kalenderjahres, frühestens jedoch mit der Inbetrieb-
nahme der Grundstücksentwässerungsanlagen oder dem Be-
ginn der tatsächlichen Nutzung.
(2) Die Gebührenschuld entsteht jeweils zum Ende eines Kalen-
derjahres für das Kalenderjahr.
(3) Die Abwassergebühren sind zwei Wochen nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheids zur Zahlung fällig. 

§ 49 
Vorauszahlungen

Vorauszahlungen sind vierteljährlich auf die voraussichtliche Ge-
bührenschuld nach § 48 Abs. 2 zu leisten. Der Vorauszahlung ist 
jeweils ein Viertel der Gebührenschuld des Vorjahres zu Grun-
de zu legen; Änderungen der Gebührenhöhe sind dabei zu be-
rücksichtigen. Fehlt eine Vorjahresabrechnung oder bezieht sich 
diese nicht auf ein volles Kalenderjahr, wird die voraussichtli-
che Gebühr geschätzt. Die Ratenhöhe und die Zahlungstermine 
werden mit dem Gebührenbescheid festgesetzt.

VI. Teil - Anzeigepflicht, Haftung, 
Ordnungswidrigkeiten

§ 50 
Anzeigepflichten

(1) Binnen eines Monats haben der Grundstückseigentümer, der 
Erbbauberechtigte oder der sonst dinglich zur baulichen Nut-
zung Berechtigte dem Zweckverband anzuzeigen:
1. der Erwerb oder die Veräußerung eines an die öffentlichen 

Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücks;
2. die bei Inkrafttreten dieser Satzung vorhandenen abfluss-

losen Gruben und Kleinkläranlagen soweit dies noch nicht 
geschehen ist;

3. Vergrößerungen oder Verkleinerungen der maßgebenden 
und gewerteten Grundstücksflächen, soweit das Grund-
stück niederschlagswasserentsorgt wird;

4. die maßgebende Grundstücksfläche und die Teilflächen 
samt Versiegelungsart, sobald der Zweckverband den 
Grundstückseigentümer dazu auffordert.

Eine Grundstücksübertragung ist vom Erwerber und vom Veräu-
ßerer anzuzeigen.
(2) Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungszeitraums 
hat der Gebührenpflichtige dem Zweckverband anzuzeigen:
1. die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nichtöffentli-

chen Wasserversorgungsanlage (§ 42 Abs. 1 Nummer 2), 
2. die Menge der Einleitungen aufgrund besonderer Genehmi-

gungen (§ 7 Abs. 4) und
3. das auf dem Grundstück gesammelte und als Brauchwasser 

verwendete Niederschlagswasser (§ 42 Abs. 1 Nummer 3).
(3) Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und die 
sonst zur Nutzung eines Grundstücks oder einer Wohnung be-
rechtigten Personen dem Zweckverband mitzuteilen:
1. Änderungen der Beschaffenheit, der Menge und des zeitli-

chen Anfalls des Abwassers;
2. wenn gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen 

Abwasseranlagen gelangen oder damit zu rechnen ist;
3. den Entleerungsbedarf der abflusslosen Gruben und Klein-

kläranlagen;

4. den Einbau der Messeinrichtungen nach § 42 Abs. 2.
(4) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage, auch nur vorü-
bergehend, außer Betrieb gesetzt, hat der Grundstückseigentü-
mer diese Absicht so frühzeitig mitzuteilen, dass der Anschluss-
kanal rechtzeitig verschlossen oder beseitigt werden kann.

§ 51 
Haftung des Zweckverbandes

(1) Werden die öffentlichen Abwasseranlagen durch Betriebsstö-
rungen, die der Zweckverband nicht zu vertreten hat, vorüber-
gehend ganz oder teilweise außer Betrieb gesetzt oder treten 
Mängel oder Schäden auf, die durch Rückstau infolge von Natur-
ereignissen wie Hochwasser, Starkregen oder Schneeschmelze 
oder durch Hemmungen im Abwasserablauf verursacht sind, 
so erwächst daraus kein Anspruch auf Schadensersatz. Ein 
Anspruch auf Ermäßigung oder auf Erlass von Beiträgen oder 
Gebühren entsteht in keinem Fall.
(2) Die Verpflichtung des Grundstückseigentümers zur Siche-
rung gegen Rückstau (§ 17) bleibt unberührt.
(3) Im Übrigen haftet der Zweckverband nur für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit.
(4) Eine Haftung nach den Vorschriften des Haftpflichtgesetzes 
bleibt unberührt.

§ 52 
Anordnungsbefugnis, Haftung der Benutzer

(1) Der Zweckverband kann nach pflichtgemäßem Ermessen die 
notwendigen Maßnahmen im Einzelfall anordnen, um rechtswid-
rige Zustände zu beseitigen, die unter Verstoß gegen Bestim-
mungen dieser Satzung herbeigeführt worden oder entstanden 
sind. Er kann insbesondere Maßnahmen anordnen, um drohen-
de Beeinträchtigungen öffentlicher Abwasseranlagen zu verhin-
dern und um deren Funktionsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Dies 
gilt ebenso für Maßnahmen, um eingetretene Beeinträchtigun-
gen zu minimieren und zu beenden, sowie um die Funktionsfä-
higkeit der Abwasseranlagen wiederherzustellen.
(2) Der Grundstückseigentümer und die sonstigen Benutzer 
haften für schuldhaft verursachte Schäden, die infolge einer 
unsachgemäßen oder den Bestimmungen dieser Satzung wi-
dersprechenden Benutzung oder infolge eines mangelhaften 
Zustands der Grundstücksentwässerungsanlagen entstehen. 
Sie haben den Zweckverband von Ersatzansprüchen Dritter frei-
zustellen, die wegen solcher Schäden geltend gemacht werden. 
Gehen derartige Schäden auf mehrere Grundstücksentwässe-
rungsanlagen zurück, so haften deren Eigentümer oder Benut-
zer als Gesamtschuldner.

§ 53 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig i. S. von § 124 Abs. 1 SächsGemO handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs. 1 das Abwasser nicht dem Zweckverband 

überlässt,
2. entgegen § 6 Abs. 1 bis 3 von der Einleitung ausgeschlos-

sene Abwässer oder Stoffe in die öffentlichen Abwasseran-
lagen einleitet oder die vorgeschriebenen Grenzwerte für 
einleitbares Abwasser nicht einhält,

3. entgegen § 7 Abs. 1 Abwasser ohne Behandlung, Drosse-
lung oder Speicherung in öffentliche Abwasseranlagen ein-
leitet,

4. entgegen § 7 Abs. 3 fäkalienhaltiges Abwasser ohne aus-
reichende Behandlung in öffentliche Abwasseranlagen ein-
leitet, die nicht an ein öffentliches Klärwerk angeschlossen 
sind,

5. entgegen § 7 Abs. 4 sonstiges Wasser oder Abwasser, das 
der Beseitigungspflicht nicht unterliegt, ohne besondere Ge-
nehmigung des Zweckverbandes in öffentliche Abwasseran-
lagen einleitet,

6. entgegen § 12 Abs. 1 einen vorläufigen oder vorüberge-
henden Anschluss nicht von dem Zweckverband herstellen 
lässt,
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7. entgegen § 13 Abs. 1 einen Anschluss an die öffentlichen 
Abwasseranlagen ohne schriftliche Genehmigung des 
Zweckverbandes herstellt, benutzt oder ändert,

8. die Grundstücksentwässerungsanlage nicht nach den Vor-
schriften des § 14 und § 15 Abs. 3 Satz 2 und 3 herstellt,

9. die Verbindung der Grundstücksentwässerungsanlage mit 
der öffentlichen Abwasseranlage nicht nach § 15 Abs. 3 Satz 
1 im Einvernehmen mit dem Zweckverband herstellt,

10. entgegen § 16 Abs. 1 die notwendige Entleerung und Reini-
gung der Abscheider nicht rechtzeitig vornimmt,

11. entgegen § 16 Abs. 3 Zerkleinerungsgeräte oder ähnli-
che Geräte an eine Grundstücksentwässerungsanlage an-
schließt,

12. entgegen § 18 Abs. 1 die Grundstücksentwässerungsanlage 
vor Abnahme in Betrieb nimmt,

13. entgegen § 50 seinen Anzeigepflichten gegenüber dem 
Zweckverband nicht richtig oder nicht rechtzeitig nach-
kommt.

(2) Ordnungswidrig i. S. von § 6 Abs. 2 Nummer 2 SächsKAG 
handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig seinen Anzeigepflichten 
nach § 50 nicht richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt.
(3) Die Vorschriften des Sächsischen Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes (SächsVwVG) bleiben unberührt.

VII. Teil - Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 54 
Unklare Rechtsverhältnisse

Bei Grundstücken, die im Grundbuch noch als Eigentum des 
Volkes eingetragen sind, tritt an die Stelle des Grundstücks-
eigentümers nach den Vorschriften dieser Satzung der Verfü-
gungsberechtigte im Sinne von § 8 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Feststellung der Zuordnung von ehemals volkseigenem Ver-
mögen (Vermögenszuordnungsgesetz - VZOG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 29.03.1994 (BGBl. I, S. 709), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 28.10.2003 (BGBl. I, S. 2081) in der 
jeweils geltenden Fassung.

§ 55 
In-Kraft-Treten

(1) Soweit Abgabeansprüche nach dem bisherigen Satzungs-
recht auf Grund des SächsKAG oder des Vorschaltgesetzes 
Kommunalfinanzen bereits entstanden sind, gelten anstelle die-
ser Satzung, die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des 
Entstehens der Abgabenschuld gegolten haben. 
(2) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Abwassersatzung vom 23.11.2005 mit allen 
späteren Änderungen außer Kraft.
Stadt Wehlen, den 27.01.2014

Dr. Schuhmann
Verbandsvorsitzender

Rechtsbehelf:
Hinweise nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO, der nach § 47 Abs. 2 i. V. 
m. § 6 Abs. 1 SächsKomZG auf Zweckverbände anzuwenden 
ist, gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften des SächsKomZG i. V. m. der SächsGemO zu-
stande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist.
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.

3. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 56 Abs. 3 
i. V. m. § 21 Abs. 3 SächsKomZG wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat.

4. vor Ablauf eines Jahres nach Veröffentlichung der Satzung
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 

oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-

über dem Abwasserzweckverband unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach dem Satz 3, Ziffer 3 oder 4 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 
1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Satzung über dezentrale Anlagen 

der Abwasserentsorgung im Verbandsgebiet  
des Abwasserzweckverbandes Wehlen-Naundorf 

Aufgrund von § 50 des Sächsischen Wassergesetzes (Sächs-
WG) und der §§ 4 , 14 und 124 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen in Verbindung mit §§ 5 Abs. 4, 6 und 47 des 
Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) 
und den §§ 2 und 9 des Sächsischen Kommunalabgabengeset-
zes (SächsKAG) sowie den §§ 8, 9 Abs. 4 AbwAG bzw. den §§ 
7, 8 SächsAbwAG hat die Verbandsversammlung des Abwas-
serzweckverbandes Wehlen-Naundorf am 27.01.2014 folgende 
Neufassung der Satzung über dezentrale Anlagen beschlossen:

1. Teil - Allgemeines

§ 1 - Öffentliche Einrichtung, Geltungsbereich

(1) Der Abwasserzweckverband Wehlen-Naundorf (Zweckver-
band) ist der Abwasserbeseitigungspflichtige für die Abwässer 
aus dezentralen Anlagen. Des Weiteren ist er für die Überwa-
chung der Selbstüberwachung der dezentralen Anlagen und 
die Überwachung deren Wartung zuständig. Der Zweckverband 
kann sich zur Erfüllung dieser Aufgabe Dritter bedienen.
(2) Diese Satzung gilt für alle Grundstücke im Verbandsgebiet, 
für die eine leitungsgebundene Anschlussmöglichkeit an ein 
zentrales Klärwerk nicht oder noch nicht besteht und die dezen-
tral z. B. über eine Kleinkläranlage oder über eine abflusslose 
Grube zu entsorgen sind.
(3) Die Entsorgung sowie die Überwachung der Selbstüberwa-
chung und die Überwachung der Wartung der dezentralen An-
lagen berührt nicht die Verantwortlichkeit der Benutzungs- und 
Überlassungspflichtigen nach § 2 Abs. 2 für den ordnungsge-
mäßen Zustand, Betrieb und die Unterhaltung der dezentralen 
Anlagen sowie für die Einhaltung der bau- und wasserrechtli-
chen Vorschriften.
(4) Durch diese Satzung wird die Entleerung von Gruben für 
Abgänge aus Tierhaltung und von mobilen Abwasserbehält-
nissen nicht geregelt. Ebenso wenig fallen in den Geltungsbe-
reich dieser Satzung Rückstände aus Leichtflüssigkeits- und 
Fettabscheidern sowie Neutralisationsanlagen und dergleichen. 
Bewegliche Abwasser- und Fäkalienbehältnisse aus Wohnmo-
bilen, fahrbaren Unterkünften oder mobilen Aufenthaltsräumen, 
Miettoiletten und dergleichen sind über geeignete öffentliche 
Einrichtungen durch die Eigentümer bzw. Nutzer selbst zu ent-
sorgen. Ein Verbringen auf den jeweiligen Grundstücken ist nicht 
gestattet.
(5) Die Abwasserbeseitigung umfasst bei Kleinkläranlagen und 
bei abflusslosen Gruben auch die Registrierung im Kleinkläran-
lagenkataster und bei vollbiologischen Anlagen die Nachweis-
führung durch den Verband über die erfolgten Wartungen dieser 
Anlagen. Die dadurch entstehenden Kosten sind gemäß § 48 
SächsWG Kosten im Sinne von § 11 Abs. 2 des Sächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. August 2004 (SächsGVBl. S. 418, 
2005 S. 306), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. 
Oktober 2012 (SächsGVBl. S. 562, 566) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung.
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§ 2 - Begriffe

(1)  Grundstück im Sinne dieser Satzung ist, unabhängig von der 
Eintragung im Liegenschaftskataster oder im Grundbuch und 
ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung, jeder Grund-
besitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet.
(2) Benutzungs- und Überlassungspflichtige im Sinne dieser 
Satzung sind die Eigentümer der Grundstücke. Der Erbbaube-
rechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung des Grund-
stücks Berechtigte tritt an die Stelle des Eigentümers.
(3) Dezentrale Anlagen im Sinne dieser Satzung sind Kleinklär-
anlagen und abflusslose Gruben und dazugehörige Anlagen 
der Grundstücksentwässerung (Anschlussleitungen, Schächte, 
Pumpwerke, Versickerungseinrichtungen).

§ 2a Verwaltungshelfer

Die Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH, Neustadt/
Sa., wird ermächtigt, im Namen des Zweckverbandes in kom-
munalabgabenrechtlichen Verwaltungsverfahren einschließ-
lich der Vollstreckung Verwaltungsakte gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 
Buchst. b SächsKAG in Verbindung mit § 118 Abgabenordnung 
zu erlassen.

§ 3 - Benutzungszwang, Überlassungspflicht,  
Genehmigungen

(1)  Die Benutzungs- und Überlassungspflichtigen im Sinne die-
ser Satzung sind berechtigt und verpflichtet, das Abwasser, das 
auf Ihrem Grundstück anfällt, unter Beachtung der Vorschriften 
dieser Satzung dem Zweckverband zu überlassen. § 50 Absatz 
3 SächsWG bleibt davon unberührt. 
(2)  Ein Benutzungs- und Überlassungspflichtiger wird von seinen 
Verpflichtungen nicht dadurch befreit, dass außer ihm noch ande-
re Benutzungs- und Überlassungspflichtige vorhanden sind.
(3)  Auf schriftlichen Antrag kann im Einzelfall unter Angabe der 
Gründe durch den Zweckverband eine Befreiung von der Benut-
zungs- und Überlassungspflicht erteilt werden, wenn die Über-
lassung des Abwassers aus besonderen Gründen unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar 
ist und einer Befreiung keine wasserrechtlichen Bedenken ent-
gegenstehen. Von der Befreiung von der Benutzungs- oder 
Überlassungspflicht werden Erlaubnisse nach wasserrechtli-
chen oder sonstigen Vorschriften nicht berührt.
(4)  Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen 
und dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt werden.
(5) Der schriftlichen Genehmigung des Zweckverbandes bedarf 
die Einleitung von Abwasser aus dezentralen Anlagen in die öf-
fentliche Kanalisation des Zweckverbandes. Die Genehmigung 
ist rechtzeitig zu beantragen. 
Der Zweckverband legt die Einleitbedingungen (Beschaffenheit 
und Menge) fest. Die Genehmigung kann befristet und widerruf-
lich erteilt werden.
(6) Der Benutzungszwang und die Überlassungspflicht nach 
dieser Satzung erlöschen für dezentrale Anlagen mit dem An-
schluss des betreffenden Grundstückes an eine öffentliche Ka-
nalisation und Kläranlage. Zu diesem Zeitpunkt fällt das Grund-
stück in den Geltungsbereich der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung (AbwS) des Abwasserzweckverbandes 
Wehlen-Naundorf in der jeweils geltenden Fassung. Davon aus-
genommen ist die Außerbetriebnahme der dezentralen Anlage 
(Restentleerung). 

2. Teil - Entsorgung

§ 4 - Einleitbedingungen

(1) In die dezentralen Anlagen darf nur häusliches oder damit 
vergleichbares Abwasser eingeleitet werden. Von einer Einlei-
tung sind insbesondere ausgeschlossen:
1. Stoffe, die geeignet sind, die Funktionsfähigkeit der Klein-

kläranlagen und abflusslosen Gruben zu beeinträchtigen,
2. wassergefährdende Stoffe im Sinne der Verwaltungsvor-

schriften für wassergefährdende Stoffe, in der jeweils gelten-
den Fassung

3. Stoffe, die geeignet sind, die bei einer Entsorgung eingesetz-
ten Geräte und Fahrzeuge sowie die Abwasserbehandlungs-
anlagen und die zugehörige Kanalisation in ihrer Funktion zu 
beeinträchtigen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. Stoffe, die durch ihre Beschaffenheit die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung gefährden oder das Personal bei der Be-
seitigung gesundheitlich beeinträchtigen können.

(2) Das Einleitungsverbot in dezentrale Anlagen gilt insbesondere für:
1. Niederschlagswasser, Grund- und Quellwasser, Kühlwasser; 
2. Stoffe - auch im zerkleinerten Zustand, wie Kehricht, Schutt, 

Sand, Asche, Zellstoffe, Textilien, Teer, Pappe, Glas, Zement 
und Kunstharze,

3. tierische Abprodukte und pflanzliche Abfälle wie Gülle, Jau-
che, Mist, Tierkörper, Schlachtabfälle, Panseninhalt, Kü-
chenabfälle, Hefe, Schlempe, Trester und Trub

4. flüssige Stoffe, die erhärten,
5. feuergefährliche, explosible, giftige, fett- oder ölhaltige und 

radioaktive Stoffe, Säuren, Laugen, Salze, Reste von Pflan-
zenschmutzmitteln oder vergleichbare Chemikalien, Blut, in-
fektiöse Stoffe, Medikamente,

6. Farbstoffe, deren Entfärbung in der dezentralen Anlage nicht 
gewährleistet ist,

(3)  Absatz 2 gilt nicht für Stoffe, die sich in geringfügigen Men-
gen üblicherweise im häuslichen Abwasser befinden sowie für 
Abwasser aus Haushaltsgeräten.

§ 5 - Entsorgung

(1)  Die Entsorgung der dezentralen Anlagen erfolgt regelmäßig, 
mindestens jedoch in den für jede Kleinkläranlage und abfluss-
lose Grube unter Berücksichtigung der Herstellerhinweise, der 
DIN 4261, den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung bzw. der Anwendungszulassung sowie der in 
der wasserrechtlichen Entscheidung festgelegten Abstände 
oder zusätzlich nach Bedarf.
Bedarf besteht insbesondere, wenn:
a. Tatbestände, die die Betriebsfähigkeit oder -sicherheit der 

dezentralen Anlagen zu beeinträchtigen drohen, gegeben 
sind oder

b. bei abflusslosen Gruben das zu entsorgende Abwasser 80 v. 
H. des Füllvolumens der Grube einnimmt.

(2)  Der Benutzungs- und Überlassungspflichtige hat den Bedarf 
rechtzeitig, jedoch mindestens 14 Werktage vorher, dem Zweck-
verband anzuzeigen. Er haftet für jeden Schaden, der durch 
Verzögerung oder Unterlassung des rechtzeitigen Antrages auf 
Entsorgung entsteht.
(3) Der Zweckverband kann die dezentralen Anlagen auch ohne 
Anzeige nach Absatz 2 entsorgen, wenn aus Gründen des Ge-
wässerschutzes und oder anderen schwerwiegenden Gründen 
eine sofortige Entsorgung erforderlich ist.
(4) Der Zweckverband legt Anforderungen an die Beschaffenheit 
des zu entsorgenden Klärschlammes fest. Von der Entsorgung 
ausgeschlossen sind: 
o nicht saugfähiger Klärschlamm
o mit Fremdstoffen vermischter Klärschlamm
o entwässerter, getrockneter oder kompostierter Klärschlamm 
(5) Mit dem Verladen des Inhaltes der dezentralen Anlagen auf 
das Fahrzeug erlangt der Zweckverband die Verfügungsbefug-
nis. Er ist nicht verpflichtet, in ihm nach verlorenen Gegenstän-
den zu suchen. Enthaltene oder aufgefundene Wertgegenstän-
de werden als Fundsachen behandelt.
(6) Das für die Entsorgung eventuell erforderliche Wasser zur 
Verdünnung und Spülung ist durch den Benutzungs- und Über-
lassungspflichtigen kostenlos zur Verfügung zu stellen.
(7) Der Abfuhrtermin wird mit den Benutzungs- und Überlas-
sungspflichtigen abgestimmt, Terminwünsche werden soweit 
möglich berücksichtigt. Im Falle einer Verhinderung ist der 
Zweckverband oder der vom Zweckverband mit der Abfuhr 
Beauftragte rechtzeitig zu unterrichten und ein neuer Termin 
abzustimmen. Bei Unterlassung einer Absage sind durch den 
Benutzungs- und Überlassungspflichtigen die Kosten einer ver-
geblichen Anfahrt zu tragen.
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(8) Die dezentralen Anlagen müssen so angeordnet und errich-
tet sein, dass sie unter Beachtung des Absatzes 9 aus dem öf-
fentlichen Verkehrsraum (Schlauchlänge) entsorgt werden kön-
nen. Für die Überwachung ist eine verkehrssichere Zuwegung 
zur dezentralen Anlage erforderlich. Ihre Abdeckungen müssen 
dauerhaft, verkehrssicher und so beschaffen sein, dass Gefah-
ren nicht entstehen können. Nach Aufforderung sind festgestell-
te Mängel, die einer ordnungsgemäßen Entsorgung entgegen-
stehen, durch den Benutzungs- und Überlassungspflichtigen 
unverzüglich zu beseitigen.
9) Erfüllt die öffentliche Zufahrt zur Entnahmestelle - die Ent-
sorgung erfolgt aus dem öffentlichen Verkehrsraum - nicht die 
folgenden Mindestbedingungen 
o Breite 3 m
o Durchfahrtshöhe 3,20 m
o Zulässige Achslast 9 t
o Zulässiges Gesamtgewicht 13 t
oder ist der Einsatz eines Saugschlauches über einer Länge von 
20 m erforderlich, sind die Mehraufwendungen für die Entsor-
gung der abflusslosen Grube oder Kleinkläranlage vom Benut-
zungs- und Überlassungspflichtigen zu tragen. 
Dabei gelten folgende Abrechnungssätze:
· bei Einsatz eines Kleinsaugers (3,5 cbm) 101,15 EUR
· bei Mehrlänge Saugschlauch über 20 Meter 1,19 EUR 
  pro Mehrmeter 
Bei einer besonderen Lage der dezentralen Anlage, die den 
Einsatz von Überlängen des Schlauches erfordert oder bei der 
keine ordnungsgemäße Zuwegung gegeben ist, hat der Benut-
zungs- und Überlassungspflichtige vom Entsorgungsunterneh-
men ein separates Angebot abzufordern. 
Für Sonderleistungen gelten zudem nachfolgende Abrech-
nungssätze: 
· bei Leerfahrten 65,45 EUR
 (wenn kein Ansprechpartner vor Ort angetroffen wurde)
· bei Sonderfahrten 65,45 EUR
 (kurzfristige - bis zu 10 Werktage - Entleerungen oder bei 

speziellen Wunschterminen)
· bei Havarien  178,50 EUR
  
(Einsatz am selben bzw. darauffolgenden Werktag)
Die Abrechnung erfolgt nach dem tatsächlich entstandenen Auf-
wand auf Nachweis des Entsorgungsunternehmens und schrift-
liche Bestätigung des Lieferscheines durch den Benutzungs- 
und Überlassungspflichtigen.
(10) Der Benutzungs- und Überlassungspflichtige hat die ihm 
überlassenen Entsorgungs- sowie sonstige Kontrollnachwei-
se während der Dauer von mindestens zwei Jahren auf dem 
Grundstück aufzubewahren und auf Verlangen unverzüglich 
vorzuzeigen.

§ 6 - Prüfungsrecht, Auskunfts- und Anzeigepflicht

(1) Zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften dieser Sat-
zung, insbesondere zur Überwachung der Selbstüberwachung 
und Überwachung der Wartung der dezentralen Anlagen sowie 
der bau- und wasserrechtlichen Entscheidung ist dem Beauf-
tragten des Zweckverbandes der ungehinderte Zutritt zu allen 
hierfür in Betracht kommenden Grundstücksteilen, insbesonde-
re der dezentralen Anlage, zu gewähren. Die Bestimmungen der 
Kleinkläranlagenverordnung bleiben davon unberührt.
(2) Der Zweckverband bzw. die vom Zweckverband beauftrag-
ten Dritten sind berechtigt, Proben zu entnehmen und Messun-
gen durchzuführen. Bei Bestätigung eines hinreichenden Ver-
dachtes auf Einleitung nicht häuslicher und damit vergleichbarer 
Abwässer trägt der Benutzungs- und Überlassungspflichtige die 
Kosten der Untersuchung. Die Beauftragten des Zweckverban-
des haben sich auf Verlangen auszuweisen.
(3) Die Benutzungs- und Überlassungspflichtigen sind verpflich-
tet, über alle im Zusammenhang mit einer Überprüfung nach 
Absatz 1 stehenden Fragen Auskunft zu erteilen sowie geeigne-
te Unterlagen zum Nachweis der Selbstüberwachung, der War-
tung und der Entsorgung der dezentralen Anlagen vorzulegen.

(4) Bestehende dezentrale Anlagen sind dem Zweckverband 
vom Benutzungs- und Überlassungspflichtigen innerhalb eines 
Monats nach Inkrafttreten dieser Satzung anzuzeigen, sofern 
eine Anzeige vor Inkrafttreten dieser Satzung noch nicht erfolgt 
ist. Bei Neuerrichtung einer dezentralen Anlage hat die Anzeige 
gegenüber dem Zweckverband vor ihrer Inbetriebnahme zu er-
folgen.
(5) Wechselt der Benutzungs- und Überlassungspflichtige, so 
haben sowohl der bisherige als auch der neue Benutzungs- und 
Überlassungspflichtige den Zweckverband unverzüglich über 
den Wechsel zu benachrichtigen. Gleiches gilt bei Veränderun-
gen der Art der dezentralen Anlagen und der Menge oder Art 
des Abwassers.
(6) Die Anzeigen nach den Absätzen 4 und 5 haben schriftlich 
zu erfolgen.

§ 7 - Haftung

(1) Der Benutzungs- und Überlassungspflichtige haftet dem 
Zweckverband für Schäden infolge mangelhaften Zustandes 
oder unsachgemäßer oder satzungswidriger Benutzung seiner 
dezentralen Anlage. Er hat den Zweckverband von Ersatzan-
sprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher Schäden gel-
tend gemacht werden. Mehrere Ersatzpflichtige haften als Ge-
samtschuldner.
(2) Die Haftung des Benutzungs- und Überlassungspflichtigen 
für den ordnungsgemäßen Betrieb seiner dezentralen Anla-
ge wird durch diese Satzung und die aufgrund dieser Satzung 
durchgeführten Entsorgungen nicht berührt.
(3) Kann die Entsorgung infolge höherer Gewalt oder behördli-
cher Verfügungen vorübergehend nicht oder nur eingeschränkt 
oder verspätet durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf 
Schadenersatz.

§ 8 - Anordnung für den Einzelfall und Zwangsmittel

(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser Sat-
zung bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzel-
fall erlassen.
(2) Für die Erzwingung einer nach dieser Satzung vorgeschriebe-
nen Handlung, Duldung oder Unterlassung gelten die Vorschrif-
ten des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für den Freistaat 
Sachsen (SächsVwVG).

3. Teil - Gebühren

§ 9 - Erhebungsgrundsatz, Gebührenmaßstab

(1) Der Zweckverband erhebt für die Erfüllung der nach § 1 ge-
nannten Aufgaben Gebühren. Sie werden erhoben für die Ent-
sorgung des Abwassers aus dezentralen Anlagen, für Abwasser, 
das in öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet wird, die nicht 
an ein Klärwerk angeschlossen sind und für die Überwachung 
der Selbstüberwachung und die Überwachung der Wartung der 
dezentralen Anlagen.
(2) Die Gebühren für die Entsorgung des Abwassers aus dezen-
tralen Anlagen bemessen sich nach der tatsächlich der dezen-
tralen Anlage entnommenen Menge und dem Entsorgungsauf-
wand gemäß § 5 Absatz 9.
(3) Die Gebühren für Abwasser, das in öffentliche Abwasseran-
lagen eingeleitet wird, die nicht an ein Klärwerk angeschlossen 
sind, bemessen sich nach der auf dem Grundstück angefallenen 
Abwassermenge. § 42 AbwS gilt entsprechend.
(4) Die Gebühren für die Überwachung der Selbstüberwachung 
und die Überwachung der Wartung der dezentralen Anlagen be-
messen sich nach der Anzahl der dezentralen Anlagen.

§ 10 - Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist derjenige, der 
a) in den Fällen des § 9 Absatz 2 und 3 im Zeitpunkt der Inan-

spruchnahme der öffentlichen Einrichtung und 
b) in den Fällen des § 9 Absatz 4 im Zeitpunkt des Erlass des 

Gebührenbescheides 
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Eigentümer des Grundstücks ist, auf dem sich die dezentrale 
Anlage befindet. Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur 
baulichen Nutzung Berechtigte ist anstelle des Grundstücksei-
gentümers Gebührenschuldner. Ist für ein Grundstück weder ein 
Eigentümer noch ein Erbbauberechtigter oder sonst dinglich zur 
baulichen Nutzung Berechtigter zu ermitteln, so ist der Verfü-
gungs- und Nutzungsberechtigte gebührenpflichtig.
(2) Erfolgt die Einleitung ohne konkreten Grundstücksbezug 
oder widerrechtlich, so ist Gebührenschuldner auch derjenige, 
der die Einleitung vornimmt.
(3) Wechselt das Eigentum oder die Nutzungsberechtigung, so 
geht die Gebühren- und Abgabenpflicht nach § 9 Absatz 2 und 
3 im Zeitpunkt der Rechtsänderung auf den neuen Eigentümer 
oder Nutzungsberechtigten über.
(4) Mehrere Gebührenschuldner für dasselbe Grundstück bzw. 
für dieselben Einleitungen haften als Gesamtschuldner.

§ 11 - Gebührenhöhe

(1) Die Gebühr beträgt für die Entsorgung von Abwasser, das 
aus abflusslosen Gruben oder Kleinkläranlagen entnommen, 
abgefahren und in einem Klärwerk gereinigt wird 36,91 EUR je 
cbm Abwasser. 
(2) Die Gebühr für Abwasser, das in öffentliche Abwasseranla-
gen eingeleitet wird, die nicht an ein Klärwerk angeschlossen 
sind, beträgt 0,99 EUR je m3 Abwasser. 
(3) Für die Überwachung der Selbstüberwachung und die Über-
wachung der Wartung der dezentralen Anlagen wird eine jährliche 
Gebühr in Höhe von 19,70 EUR je dezentrale Anlage erhoben.

§ 12 - Entstehung der Gebührenschuld, Fälligkeit, 
Veranlagungszeitraum

(1) Die Gebührenschuld nach § 11 Abs. 1 entsteht mit der Über-
lassung des Inhaltes der dezentralen Anlagen. Die Gebühren wer-
den für jede Entsorgung im Sinne von § 5 gesondert festgesetzt.
(2) Die Gebührenschuld nach § 11 Abs. 2 entsteht jeweils zum 
Ende eines Kalenderjahres für das Kalenderjahr (Veranlagungs-
zeitraum).
(3) Die Gebührenschuld nach § 11 Abs. 3 entsteht zum 30.06. ei-
nes Kalenderjahres für das Kalenderjahr (Veranlagungszeitraum).
(4) Die Gebühren werden zwei Wochen nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides zur Zahlung fällig.

4. Teil - Abwälzung der Abwasserabgabe

§ 13 - Erhebungsgrundsatz, Abgabetatbestand

(1) Gemäß § 8 Absatz 2 SächsAbwAG erhebt der Zweckverband 
eine Abgabe zur Deckung seiner Aufwendungen aus der Ab-
wasserabgabe für Kleineinleitungen. 
Die Abgabe wird für Grundstücke erhoben, auf denen Abwasser 
anfällt und für dessen Einleitung der Abwasserzweckverband 
nach § 8 Abs. 1 SächsAbwAG anstelle des Einleiters abgabe-
pflichtig ist. Dies sind Einleitungen von weniger als 8 cbm/Tag 
Schmutzwasser aus Haushaltungen und ähnlichem Schmutz-
wasser in ein Gewässer nach § 2 Abs. 1 WHG.
(2) Schmutzwasser aus Haushaltungen und ähnliche Schmutz-
wassereinleitungen bleiben abgabefrei, wenn
a) der Bau der dezentralen Anlage mindestens den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik entspricht und 
b) der Schlamm einer dafür geeigneten Abwasserbehandlungs-

anlage zugeführt oder nach Abfallrecht entsorgt wird. 

§ 14 - Abgabenmaßstab und Abgabensatz

(1) Die Abgabe wird für Grundstücke, von denen Schmutzwas-
ser aus Haushaltungen im Sinne des § 13 Abs. 1 eingeleitet wird, 
nach der Zahl der auf dem Grundstück wohnenden Einwohner 
berechnet. Maßgebend für die Zahl der Einwohner ist der 30.06. 
des Kalenderjahres, für das die Abgabe zu entrichten ist. Zur 
Abgabe nach Satz 1 gehört auch der durch die Erhebung der 
Abgabe entstehende Verwaltungsaufwand; hierzu gehört wei-
terhin der bei der Erfüllung der Abgabenpflicht entstehende Ver-
waltungsaufwand. 

(2) Die Abgabe nach § 14 Abs. 1 Satz 1 wird nach folgender 
Formel berechnet:
Anzahl der Einwohner des Grundstückes x 50 % x Abgabensatz 
für eine Schadeinheit zzgl. Verwaltungsaufwand je Grundstück
(3) Der Abgabensatz für eine Schadeinheit entspricht dem je-
weils geltenden Satz gemäß § 9 Abs. 4 AbwAG und beträgt zur-
zeit 35,79 EUR.
(4) Der Verwaltungsaufwand je abgabepflichtiges Grundstück 
beträgt 45,00 EUR pro Jahr

§ 15 - Beginn und Ende der Abgabenpflicht

(1) Die Abgabenpflicht entsteht jeweils zu Beginn und endet 
jeweils mit Ende des Kalenderjahres, für das gegenüber dem 
Zweckverband die Abwasserabgabe für Kleineinleitungen fest-
gesetzt wurde. Stichtag ist dabei der 30.06. des Kalenderjahres.
(2) Unter Beachtung des Absatz 1 endet die Abgabenpflicht mit 
dem Ablauf des Jahres, wenn
1. die Einleitung vom Grundstück entfällt und dies dem Zweckver-

band schriftlich bis zum 29.06. des Folgejahres angezeigt wurde;
2. das Grundstück bis zum 29.06. des Folgejahres an das zen-

trale Abwassernetz angeschlossen wurde;
3. die Voraussetzungen für die Abgabepflicht (Einleitung 

von Schmutzwasser aus Haushaltungen oder ähnlichem 
Schmutzwasser) bis zum 29.06. des Folgejahres entfallen.

§ 16 - Abgabenschuldner

(1) Abgabenschuldner ist, wer zum Zeitpunkt des Entstehens 
der Abgabenschuld Eigentümer des Grundstückes ist. Der Erb-
bauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung Be-
rechtigte ist anstelle des Eigentümers Abgabenschuldner.
(2) Mehrere Abgabenschuldner für dasselbe Grundstück haften 
als Gesamtschuldner.

§ 17 - Entstehung und Fälligkeit

(1) Die Abgabenschuld entsteht jeweils zum Ende eines Kalen-
derjahres.
(2) Die Abgabe wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.
(3) Die Abgabe wird zwei Wochen nach Bekanntgabe des Be-
scheides fällig.

§ 18 - Pflichten des Abgabeschuldners

(1) Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte bzw. sonst 
dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigte hat die für die Prüfung 
und Berechnung der Abgabenansprüche erforderlichen Auskünf-
te zu erteilen und den Zutritt zum Grundstück zu gewährleisten.
(2) Zur Feststellung der Abgabefreiheit nach § 13 Abs. 2 sind ge-
eignete Nachweise bis zum 15.03. des Folgejahres vorzulegen.

5. Teil - Ordnungswidrigkeiten

§ 19 - Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 124 SächsGemO handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) entgegen § 3 Abs. 1 die zu beseitigenden Anlageninhalte 

nicht dem Zweckverband überlässt
b) den Bedingungen oder Auflagen einer Befreiung nach § 3 

Abs. 3 zuwider handelt
c) Abwasser, das nicht den Anforderungen des § 4 entspricht, 

in die dezentrale Anlage einleitet
d) die Entsorgung der dezentralen Anlage nicht gemäß § 5 Abs. 

2 i. V. m. Abs. 1 veranlasst
e) der Aufbewahrungs- und Vorlagepflicht des § 5 Abs. 10 zu-

wider handelt
f) seinen Meldepflichten nach § 6 Abs. 4 oder 5 nicht nach-

kommt
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Absatz 2 Satz 2 SächsAbwAG 
i.V.m. § 6 Abs. 2 Nr. 2 SächsKAG handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig die erforderlichen Auskünfte gemäß § 18 nicht erteilt.
(3) Die Vorschriften der Kleinkläranlagenverordnung und des 
Sächsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes bleiben unbe-
rührt.
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§ 20 - Inkrafttreten

(1) Die Satzung tritt zum 01.01.2014 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 10.09.2012 mit allen späte-
ren Änderungen außer Kraft.

Stadt Wehlen, 27.01.2014
Abwasserzweckverband
Wehlen-Naundorf
Dr. Schuhmann
Verbandsvorsitzender

Rechtsbehelf:
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO, der nach § 47 Abs. 2 i.V.m. 
§ 6 Abs. 1 SächsKomZG auf Zweckverbände anzuwenden ist, 
gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften des SächsKomZG i.V.m. der SächsGemO zu-
stande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der 
 Satzung verletzt worden sind,
3. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 56 Abs. 3 

i.V.m. § 21 Abs. 3 SächsKomZG wegen 
 Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf eines Jahres nach Veröffentlichung der Satzung
 a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder
 b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-

über dem Abwasserzweckverband unter  Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach dem Satz 3, Ziffer 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Kirchliche Nachrichten

Struppener Kirchgemeinde
Monatsspruch März
Jesus Christus spricht: Daran werden alle er-
kennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr 
einander liebt. 
Johannes 13, 35

Gottesdienste in der Struppener Kirche

Datum Sonntag Uhrzeit  Struppen
02.03. Estomihi 9.00 Uhr Gottesdienst
16.03. Altjahresabend 9.00 Uhr Gottesdienst 
    mit Abendmahl

Chor
Montag, 03., 17. und 31. März
jeweils 19:30 Uhr im Pfarrhaus Struppen

Christenlehre und
Flöten- und Gitarrenkreis
montags im Pfarrhaus (außer in den Ferien)
14:30 Uhr  Christenlehre jüngere Gruppe
15:15 Uhr  Christenlehre ältere Gruppe
14:00 u. 14:15 Uhr  Flöten 
16:15 Uhr  Gitarren + Flöte

Konfirmanden 
7. - 8. Klasse donnerstags, 18:00 Uhr
im Pfarrhaus (außer in den Ferien)

Junge Gemeinde
donnerstags 19:00 Uhr 
nach Vereinbarung 
(außer in den Ferien)

Ehepaarkreis
Mittwoch, 26. März

19:30 Uhr im Pfarrhaus 
Kirchenvorstandssitzung
Mittwoch, 15. Januar
17:30 Uhr im Pfarrhaus

„Wasserströme in der Wüste“ -  
Weltgebetstag

Ägypten, das sind Pyramiden und Hieroglyphen, 
aber seit ca. 3 Jahren auch Demonstrationen auf 
dem Tahrir-Platz, politische Umbrüche und ge-
waltsame Unruhen mit vielen Opfern. 
Das größte arabische Land symbolisiert aber genauso die 
Hoffnung der Menschen auf Brot, Freiheit, Würde und soziale 
Gerechtigkeit. Genau in diesen Zeiten großer politischer und 
gesellschaftlicher Veränderungen ist Ägypten auch das Schwer-
punktland für den Weltgebetstag 2014. 
Wege in der Wüste, Wasserströme in der Einöde - diese prophe-
tische Zusage Gottes aus dem Buch Jesaja greift der Weltge-
betstag der Ägypterinnen auf. 
Auch in Struppen findet am 7. März zu diesem Thema ein Ge-
betsabend statt. Wir treffen uns um 19:00 Uhr im Caritas-Fami-
lienferienheim St. Ursula in Naundorf. Dazu sind alle recht herz-
lich eingeladen.

Vortrag 14. März - Passionsspiele in Oberammergau

In den Ammergauer Alpen liegt der kleine Ort Oberammergau. Er 
hat 5000 Einwohner. Hier werden seit 1634 die Passionsspiele 
aufgeführt. 
An den Aufführungen sind 1600 Erwachsene beteiligt, 550 Kin-
der und 120 Sänger. Sie proben 8 Monate lang und werden für 
die Spielzeit auch beruflich freigestellt. 
Aller 10 Jahre wird gespielt, wobei es von Mai bis Oktober zu 
104 Aufführungen kommt. Die Texte werden theologisch immer 
wieder neu bearbeitet, damit sie dem heutigen Kenntnisstand 
entsprechen. 
Das Festspielhaus hat 4800 Plätze, die bereits im Vorverkauf 
durch Menschen aus aller Welt ausgebucht sind. 
Meine Frau und ich haben die Spiele zwei mal erlebt (in den 
Jahren 2000 und 2010). Darüber möchte ich in der Passionszeit 
mit Wort, Bild und Ton berichten. Der Vortrag wird am Freitag, 
dem 14. März, 19:00 Uhr in der Naundorfer Caritas sein. Jeder 
ist dazu herzlich eingeladen. 
Familie Kupke
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Vereinsnachrichten

Feiern und Tanzen ist ganz einfach,
man muss nur zur rechten Zeit den 
richtigen Schritt tun ...

Der Struppener Aerobic-Show-Dance e. V. und der Volley-
ballverein führen mit lustigem Programm und flotter Musik 
am 29. März 2014, Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr durch den 
Abend. Dazu laden wir alle Vereinsmitglieder sowie Freunde 
des Vereinslebens herzlich ein.

Karten- und Tischreservierungen bitte bis 15. März!!! 
könnt ihr in der Gemeinde Struppen bei Frau Pohl sowie der 
Bäckerei Bohse für 6,00 EUR erhalten.

Zusammen leben und arbeiten, gemeinsame Interessen und 
Feiern.
Wir sind 16 Vereine im Gemeindeverbund Struppen, da ist 
Leben drin ...
Und so freuen wir uns dieses Jahr den nun schon traditionel-
len Vereinsball ausrichten zu können.

Aerobic-Show-Dance e. V. und Volleyballverein

11. Vereinsball

Der Königsteiner Lichtspiele e. V. freut sich darüber, Ihnen auch im März und April einige 
Highlights im Alten Kino in Königstein zu präsentieren:

Am Sonntag, dem 09.03.2014 freuen wir uns auf eine weitere Vorstellung von „Adams 
Äpfel“ mit den Landesbühnen Sachsen. Karten gibt es zu 10 EUR/ermäßigt 8 EUR, der 
Vorverkauf bei Frau Klewe im Bastelladen ist bereits in vollem Gange.

Als besonderes Angebot wird für alle Interessierten bieten wir von Freitag, 04.04. - Samstag 05.04. einen Technikworkshop 
an. Sie erlernen von Anlage über Mikrofon bis Mischpult die Grundlagen der Tontechnik. Freitag von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr, 
Samstag von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Der Workshop ist gesponsert und kann deshalb für Sie kostenfrei angeboten werden! 
Teilnehmerzahl begrenzt, deshalb schnell anmelden bei Oliver Hanke, Tel.: 017070107369.

Am Abend des 05.04. präsentiert dann Klangwelt mit Oliver Hanke ab 20.00 Uhr ein Konzert 
Vormerken sollten sich Freunde des Theatersports unbedingt den Sonntag, 27.04. von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr. Die Landesbüh-
nen Sachsen bieten wieder Improvisationstheater vom Feinsten.

Herzlichst, Ihr Königsteiner Lichtspiele e. V.

Anzeigen
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Verschiedenes

Zweckverband Abfallwirtschaft  
Oberes Elbtal

Grundstückseigentümer erhalten Gebührenbescheid

Vom 21. März an wird der Zweckverband Abfallwirtschaft Obe-
res Elbtal (ZAOE) die Gebührenbescheide an alle Grundstücks-
eigentümer in der Region Sächsische Schweiz verschicken.
Der Gebührenbescheid enthält die Abrechnung für das vergan-
gene Jahr und die Abschlagszahlungen für 2014 mit zwei Fällig-
keiten: 11. April und 19. September.
Grundlage für die Berechnung der Abschlagzahlung ist das 
durchschnittlich verbrauchte Abfallvolumen in Liter pro Person 
und Woche aus dem Jahr 2013. Bei Rückfragen sollte die Ruf-
nummer des auf dem Gebührenbescheid benannten Bearbei-
ters angewählt werden.
Die Gebührenzahler werden um pünktliche Bezahlung gebeten.
Jeweils zirka drei Wochen nach Fälligkeit wird der ZAOE die 
Säumigen schriftlich mahnen. Dafür gibt es eine Mahngebühr 
von fünf Euro. Sollte auch dann nicht gezahlt werden, muss der 
Zweckverband Maßnahmen zur Zwangsvollstreckung einleiten. 
Diese wird zirka vier Wochen nach dem Mahnschreiben schrift-
lich angekündigt. Einer der nächsten Schritte ist die Pfändung 
vor Ort durch einen Außendienstmitarbeiter des ZAOE.
Um solche Maßnahmen zu verhindern, sollten Betroffene recht-
zeitig in der Geschäftsstelle vorsprechen, um gemeinsam mit 
dem ZAOE nach Lösungen zu suchen, zum Beispiel Ratenzah-
lung.
Ein gutes Mittel, die Zahlungen nicht zu vergessen, ist das Abbu-
chen der Beträge vom Konto. Eine Einzugsermächtigung kann 
jederzeit erteilt und auch wieder entzogen werden. Ein Vordruck 
ist im Internet www.zaoe.de unter „Abfallberatung/Formulare/
SEPA-Lastschriftmandat“ zu finden. 
Auch beim jeweiligen Geldinstitut kann eine entsprechende Er-
mächtigung erteilt werden.
Service-Telefon für die Bürger: 0351 4040450 
www.zaoe.de, presse@zaoe.de

Mitspieler/innen  
gesucht

Der Posaunenchor Königstein sucht Mitspieler/innen für 
Trompete, Horn, Posaune, Tuba, Tenorhorn und ähnliches 
Blech. Wenn Sie Spaß und Freude am gemeinsamen Musi-
zieren haben oder vielleicht schon immer mal ein Blechblas-
instrument spielen lernen wollten sind Sie bei uns genau rich-
tig. Egal ob Sie schon Bläser sind oder ob Sie Bläser werden 
wollen, melden Sie sich bei Ralph Hubrich, Tel. 01729022218

Wir gratulieren

Herzlichen Glückwunsch  
zum Geburtstag

... in Ebenheit
Frau Elisabeth Viehrig am 10.03. zum 90. Geburtstag
Herrn Siegfried Dießler am 28.03. zum 89. Geburtstag
Herrn Heinz Böber am 30.03. zum 93. Geburtstag

... in Naundorf
Frau Katharina Kurz am 01.03. zum 79. Geburtstag
Herrn Werner Rösel am 04.03. zum 75. Geburtstag
Frau Lenelies Dittmann am 06.03. zum 71. Geburtstag
Herrn Helmar Schwenke am 10.03. zum 78. Geburtstag
Frau Ilse Eidam am 16.03. zum 76. Geburtstag
Frau Marianne Kaeferstein am 21.03. zum 81. Geburtstag
Herr Dieter Franz am 23.03. zum 75. Geburtstag
Herrn Horst Heinze am 30.03. zum 78. Geburtstag

... in Struppen
Herrn Gundolf Tenert am 01.03. zum 72. Geburtstag
Frau Erna Göbel am 02.03. zum 88. Geburtstag
Frau Marianne Wegner am 07.03. zum 88. Geburtstag
Frau Elfriede Kunath am 09.03. zum 94. Geburtstag
Frau Annelies Gehrmann am 15.03. zum 84. Geburtstag
Frau Herta Hartmann am 20.03. zum 73. Geburtstag
Frau Luzie Hocke am 22.03. zum 78. Geburtstag
Herrn Wolfgang Stiegel am 27.03. zum 84. Geburtstag
Herrn Klaus Rackow am 30.03. zum 70. Geburtstag

... in Struppen-Siedlung
Herrn Henry Lehmann am 02.03. zum 76. Geburtstag
Herrn Werner Seifert am 22.03. zum 77. Geburtstag
Frau Annemarie Kellermann am 29.03. 
zum 89. Geburtstag

... in Thürmsdorf
Herrn Erhard Hauptmann am 10.03. zum 86. Geburtstag
Herrn Manfred Fritzsche am 17.03. zum 76. Geburtstag
Frau Lieselotte Böhme am 19.03. zum 78. Geburtstag
Herrn Günter Held am 21.03. zum 76. Geburtstag

... in Weißig
Herrn Werner Lachmann am 26.03. zum 78. Geburtstag

Das Mitteilungs- und Amtsblatt der Gemeinde Struppen 
und der Ortsteile Ebenheit, Naundorf, Strand, 
Struppen-Siedlung, Thürmsdorf und Weißig
erscheint monatlich und wird kostenlos in alle  

Haushalte der Gemeinde verteilt.
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Nächster Erscheinungstermin:

Freitag, der 28. März 2014

Nächster Redaktionsschluss:

Freitag, der 21. März 2014


